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A. BEGRÜNDUNG 

1 PLANERFORDERNIS UND ZIELE/  ZWECKE DER FORTSCHREIBUNG  

1.1 Anlass der Neuaufstellung 

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat beschlossen, ihren Flächennutzungsplan mit dem Planungs-
ziel 2035 fortzuschreiben. Hintergrund ist der, dass die Verbandsgemeinde zum 1. Januar 2018 aus dem 
freiwilligen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Altenglan und Kusel entstanden ist und somit zwei 
separate Flächennutzungspläne mit unterschiedlich aktuellen Planungsständen bestehen. Diese sollen 
nun für die gesamte Verbandsgemeinde zusammengeführt und in Teilen fortgeschrieben werden. 

Nach § 1 Abs. о .ŀǳD. ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ tƭŀƴǳƴƎǎǇŦƭƛŎƘǘ ŦǸǊ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ƘŜǊƭŜƛǘŜƴΥ α5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ƘŀōŜƴ 
die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
ŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ ƛǎǘΦά LƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ Cŀƭƭ ƛǎǘ ŘƛŜǎŜǊ DǊǳƴŘǎŀǘȊ ŀǳŦ Řƛe Verbandsgemeinde als Trägerin der Pla-
nungshoheit des Flächennutzungsplans übertragbar. 

Die Notwendigkeit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde ergibt sich somit 
aus folgenden Gründen: 

Á Zusammenschluss zweier ehemals selbstständiger Verbandsgemeinden zur Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan und somit Notwendigkeit zwei Flächennutzungspläne inhaltlich zusammenzuführen 

Á Schaffung einer gemeinsamen Planungsgrundlage bis 2035 

Á Überprüfung der Entwicklungsziele der Ortsgemeinden sowie deren Weiterentwicklung, insbeson-
dere in den Teilen der VG deren Planungsgrundlagen nicht mehr aktuell sind  

Á Anpassung an die aktuellen übergeordneten Planungen und die neuen Rahmenbedingungen in der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (ROP Westpfalz 2012 und 2014, LEP IV und Fortschreibung) 

Á Einarbeitung von Einzeländerungen der wirksamen FNPs, die seit deren jeweiliger Aufstellung statt-
gefunden haben 

Á Überprüfung der in den wirksamen Flächennutzungsplänen dargestellten Flächen und Durchführung 
des Flächenmanagements 

Á Integration der Landschaftsplanung in den Flächennutzungsplan  

Durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll somit eine nachhaltige Entwicklung der neuen 
Verbandsgemeinde gesichert und geordnet fortgeführt werden. 

Das Themenfeld erneuerbare Energien wird im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans nur 
für den Bereich Freiflächen-Photovoltaik mit aufgenommen. Der Bereich Windenergie soll ggf. in einem 
separaten Teilflächennutzungsplan oder über isolierte Positivplanungen behandelt werden. 
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1.2 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

Der räumliche und sachliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplans umfasst dabei das gesamte Ge-
biet der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie alle für die Flächennutzungsplanung relevanten The-
menkomplexe. 

  

Abb. 1: Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes0F

1 

1.3 Aufgabe und Bedeutung des Flächennutzungsplans  

Nach § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist es Aufgabe der Bauleitplanung, eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung in den Ge-
meinden zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die Bauleitplanung einen Beitrag zur Sicherung einer men-
schenwürdigen Umwelt leisten und helfen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln. 

Das Baugesetzbuch sieht dabei einen zweistufigen Aufbau der Bauleitplanung vor: Der Flächennutzungs-
Ǉƭŀƴ ŀƭǎ ǎƻƎΦ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜǊ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴ όϠ м !ōǎΦ н .ŀǳD.ύ ǎƻƭƭ αŦǸǊ Řŀǎ ƎŜǎŀƳǘŜ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜōƛŜǘ ŘƛŜ ǎƛŎƘ 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen" darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB)1F

2 und be-
ǊŜƛǘŜǘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ αōŀǳƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǊ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ƛƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜϦ ǾƻǊ όϠ м !ōǎΦ м .ŀǳD.ύΦ 
Er bildet die Grundlage und den Rahmen für die Erarbeitung von Bebauungsplänen2F

3, die als sog. verbind-
ƭƛŎƘŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŅƴŜ όǎΦ Ϡ м !ōǎΦ н .ŀǳD.ύ ŦǸǊ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ŘƛŜ αǊŜŎƘǘǎǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ CŜǎǘǎŜǘπ
ȊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ hǊŘƴǳƴƎϦ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ όϠ у !ōǎΦ м {ŀǘȊ м .ŀǳD.ύ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ αōŀǳƭƛŎƘŜ ǳƴŘ 
sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde" leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). 

 
1  Eigene Darstellung, Grundlagendaten Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen; Zugriff: 09/2022 
2  Die Darstelllungen sind daher im Allgemeinen nur grobmaschig, d. h. nicht parzellenscharf; die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes 

(M. 1:10.000) schließt im Übrigen einen zu hohen Detaillierungsgrad aus.  
3  Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 
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Die Erfüllung dieser Aufgabe muss sich an den in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB allgemein formulierten Zielen, 
der sog. Zielquadriga orientieren: 

Á Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 

Á Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung, 

Á Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 

Á Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die in § 1 Abs. 5 
BauGB aufgeführten Planungsleitsätze zu beachten.  

Nur in den seltensten Fällen wird es möglich sein, alle genannten Ziele gleichermaßen zu berücksichtigen. 
Ihre Heterogenität bedingt häufig eine inhaltliche Konkurrenz oder gar Gegensätzlichkeit. Das BauGB ent-
hält daher in § 1 Abs. 7 das sog. Abwägungsgebot, also die Forderung, die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

1.3.1 Rechtswirkung 

Als vorbereitender Bauleitplan entfaltet der Flächennutzungsplan keine unmittelbare Rechtskraft für den 
Bürger. Aus seinen zeichnerischen und textlichen Darstellungen sind weder Rechtsansprüche, wie etwa 
bei einer Baugenehmigung, noch Entschädigungsansprüche, die aufgrund von Bebauungsplanfestsetzun-
gen entstehen können, herzuleiten. Einen Anspruch auf Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
eines Bauleitplans haben die Bürger aufgrund der Planungshoheit der Gemeinden nicht.  

Der Flächennutzungsplan entwickelt jedoch Bindungswirkung für nachfolgende Bebauungspläne: Sie müs-
ǎŜƴ ŀǳǎ ƛƘƳ αŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘϦ ǿŜǊŘŜƴ όϠ у !ōǎΦ н .ŀǳD.ύΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘά ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ ȊǿŀǊ ŜƛƴŜǊπ
seits keine Übereinstimmung von 100% hergestellt werden muss, andererseits aber auch keine zu starken 
Unterschiede entstehen dürfen. 

Behördenintern, d.h. für die Verwaltung und auch andere Behörden, stellt der Flächennutzungsplan ein 
planungsbindendes Programm dar, indem sie ihre Planung/Fachplanung dem jeweiligen Flächennut-
zungsplan anzupassen haben. Dies unterscheidet den Flächennutzungsplan von Bebauungsplänen, die nur 
für Teile des Gemeindegebietes aufgestellt werden und verbindliche Regelungen auch für die Bürger und 
die Baugenehmigungsbehörden enthalten. 

Eine mittelbare Rechtswirkung entfaltet der Flächennutzungsplan jedoch in besonderen Fällen für privile-
gierte Vorhaben im Außenbereich gem. § 35 BauGB, da sich die Darstellungen im Flächennutzungsplan 
hier direkt auf die Erteilung einer Baugenehmigung auswirken.  

Die Geltungsdauer eines Flächennutzungsplans ist gesetzlich nicht geregelt. Sie muss sich an den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde orientieren. Da das Aufstellungsverfahren für einen Flächennut-
zungsplan in der Regel bereits mehrere Jahre in Anspruch nimmt und die öffentliche Hand auch für Pla-
nungssicherheit zu sorgen hat, ist eine Geltungsdauer von 10 bis 15 Jahren anzustreben. Wenn sich für 
einzelne Teilbereiche die Planungsziele ändern, besteht die Möglichkeit, ein Änderungsverfahren durch-
zuführen. 

1.3.2 Allgemeine Darstellungssystematik 

Die zeichnerische Darstellung des Flächennutzungsplans erfolgt unter Verwendung von digitalen Katas-
tergrundlagen (ATKIS), darunter das digitale Landschaftsmodell und das digitale Geländemodell sowie 
Vektordaten der Flurkarten im Maßstab 1:1.000. Der FNP wird für das gesamte Verbandsgemeindegebiet 
im Maßstab 1:10.000 und für die Ortslagen im Maßstab 1:7.500 dargestellt. Der FNP ist rechtlich nicht 
parzellenscharf, sondern soll flächenhaft die Entwicklungskonzeption der Verbandsgemeinde darstellen. 
Die Inhalte sind abstrahiert und nicht maßstabsgetreu. Daher ist der Flächennutzungsplan zur Maßent-
nahme nicht geeignet. 

Der Flächennutzungsplan enthält Darstellungen, Kennzeichnungen sowie nachrichtliche Übernahmen und 
Vermerke. 
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Darstellungen 

Die Darstellungen bilden die wesentlichen Inhalte des Flächennutzungsplans. Anders als die Kennzeich-
nungen, nachrichtliche Übernahmen und Vermerke bringen sie den planerischen Willen der (Verbands-) 
DŜƳŜƛƴŘŜ ȊǳƳ !ǳǎŘǊǳŎƪΦ 5ŜǊ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎƪŀǘŀƭƻƎ ŘŜǎ Ϡ р !ōǎΦ н .ŀǳD. ƛǎǘ ȊǿŀǊ ƻŦŦŜƴ όαƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜϦύΣ 
d.h. die Gemeinde kann von sich aus Darstellungen hinzufügen oder weglassen, sie ist aber dahingehend 
begrenzt, dass im Flächennutzungsplan nur dargestellt werden darf, was entsprechend den örtlichen Ge-
gebenheiten für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist und was anschließend auch 
Gegenstand einer Festsetzung im Bebauungsplan sein kann. 

Kennzeichnungen 

Kennzeichnungen dagegen sind nicht Ausdruck des planerischen Willens der Gemeinde, sondern objek-
tive Beschreibung eines städtebaulichen Befundes und Hinweis darauf, dass bei der Bebauungsplanung 
und bei der Nutzung der Grundstücke die besondere Beschaffenheit der gekennzeichneten Fläche zu be-
rücksichtigen ist. Unmittelbare rechtliche Wirkungen gehen von einer Kennzeichnung nicht aus. 

Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke 

Neben Darstellungen und Kennzeichnungen können weiterhin nachrichtliche Übernahmen und Vermerke 
in den Flächennutzungsplan integriert werden: 

Á Nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzte Planungen und sonstige Nutzungsregelungen3F

4 
sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen4F

5 sollen in den Flä-
chennutzungsplan nachrichtlich übernommen werden (§ 5 Abs. 4 S. 1 BauGB). 

Á Sind derartige Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt 
werden (§ 5 Abs. 4 S. 2 BauGB). 

Durch die nachrichtlichen Übernahmen und Vermerke im Flächennutzungsplan soll ein möglichst vollstän-
diges Bild, über die im gesamten Gemeindegebiet bestehenden oder beabsichtigten Planungen und Nut-
zungsregelungen vermittelt werden. Sie sind nicht Teil des im Flächennutzungsplan dargestellten planeri-
schen Willens der Gemeinde, sie sind jedoch als planungserhebliche Belange inhaltlich bei der Flächen-
nutzungsplanung zu berücksichtigen. 

  

 
4  z.B. in einer Rechtsverordnung bestimmte Schutzgebiete (WSG, NSG, LSG etc.) und vor allem Planfeststellungen nach den in § 38 BauGB 

aufgezählten Fachplanungsgesetzen 
5  Gemeint sind damit nicht etwa einzelne denkmalgeschützte Gebäude, sondern sog. Ensembles, also Gebäudegruppen! 
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1.3.3 Verfahrensablauf 

Der Ablauf des Flächennutzungsplanverfahrens richtet sich nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Da-
bei werden nachfolgende Verfahrensschritte durchgeführt: 

 

Abb. 2: Ablauf Flächennutzungsplanverfahren entsprechend BauGB (Eigene Darstellung) 
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2 RAHMENDATEN, ÖRTLICHE STRUKTUR- UND BESTANDSDATEN, PROGNOSEN 

2.1 Historische Entwicklung 

Bereits in der Vor- und Frühzeit siedelten Menschen beiderseits des Glans. Erste urkundliche Erwähnun-
gen gehen am Beispiel der Stadt Kusel auf das Jahr 866 zurück, in welchem die Stadt in einer Urkunde 
Ludwig des Deutschen als α/ƻǎƭŀά ƎŜƴŀƴƴǘ ǿƛǊŘ. Kusel war im Mittelalter der Mittelpunkt des Remigius-
landes. Der Ort wurde im Jahr 1552 an die Pfalzgrafschaft Zweibrücken verkauft, nachdem ihm 1347 durch 
Kaiser Karl IV. seine Stadtrechte verliehen wurden. 1609 zählte Kusel 567 Einwohnende, die sich auf 120 
Haushalte aufteilten. Durch den Dreißigjährigen Krieg und die Eroberungskriege des französischen Königs 
Ludwigs IV. und später während der Französischen Revolution am 26. Juli 1794 wurden große Teile der 
Stadt zerstört und die Bevölkerungszahl verringert. Dementsprechend war Kusel zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts von Frankreich besetzt. Ab 1818 wurde es dem bayerischen Königreich unterstellt und Sitz eines 
Landeskommissariats. Im Januar 1945 führten Bomben der Alliierten zu einer großen Zerstörung der 
Stadt. Im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform 1968 wurde die Stadt Kusel 1972 Sitz der Verbands-
gemeinde sowie Zentrum des gleichnamigen Landkreises5F

6.  

Auch das östlich von Kusel gelegene Altenglan wurde bereits 992 urkundlich erwähnt. Ähnlich wie Kusel 
wurde Altenglan schon 1444 als Vogtei an die Pfalzgrafschaft Zweibrücken abgegeben. Lebten 1609 noch 
37 Familien in Altenglan, so reduzierte sich diese Zahl drastisch, nachdem im Jahr 1630 das Dorf durch 
kaiserliche Truppen geplündert wurde und später durch die Eroberungskriege von Ludwig XIV. sogar kom-
ǇƭŜǘǘ αǾŜǊōǊŀƴƴǘάΦ 9ǊǎǘŜ ²ƛŜŘŜǊŀƴǎƛŜŘŜƭǳƴƎŜƴ ŦŀƴŘŜƴ ƛƳ WŀƘǊ мтпн ŘǳǊŎƘ ½ǳǿŀƴŘŜǊŜǊ ƛƴ !ƭǘŜƴƎƭŀƴ ǎǘŀǘǘΦ 
Im Gegensatz zu Kusel überstand Altenglan die beiden Weltkriege weitgehend unbeschadet, wobei gegen 
Ende des Zweiten Weltkrieges einige Häuser durch Fliegerangriffe zerstört wurden. Nachdem das Dorf 
Altenglan, gemeinsam mit Patersbach und Mühlbach, Ortsteil der Ortsgemeinde Altenglan wurde, ent-
stand im Jahr 1972 die Verbandsgemeinde Altenglan6F

7. 

2.2 Lage und Größe der Verbandsgemeinde  

Das Gebiet der Verbandsgemeinde umfasst eine Fläche von 179,54 km² bzw. 17.954 ha (Stand 
31.12.2020). Der Verbandsgemeinde gehören die Stadt Kusel und die 33 Ortsgemeinden Albessen, Alt-
englan, Bedesbach, Blaubach, Bosenbach, Dennweiler-Frohnbach, Ehweiler, Elzweiler, Erdesbach, Etsch-
berg, Föckelberg, Haschbach am Remigiusberg, Herchweiler, Horschbach, Konken, Körborn, Neunkirchen 
am Potzberg, Niederalben, Niederstaufenbach, Oberalben, Oberstaufenbach, Pfeffelbach, Rammelsbach, 
Rathsweiler, Reichweiler, Ruthweiler, Rutsweiler am Glan, Schellweiler, Selchenbach, Thallichtenberg, 
Theisbergstegen, Ulmet und Welchweiler an. 

Die Verbandsgemeinde liegt in Rheinland-Pfalz, zentral im Landkreis Kusel und gehört der Planungsregion 
Westpfalz an. 

 
6 https://www.regionalgeschichte.net/pfalz/kusel/geschichte.html; Zugriff: 02/2022 
7 https://www.regionalgeschichte.net/pfalz/altenglan.html; Zugriff: 02/2022 
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Abb. 3: Lage der Verbandsgemeinde im Landkreis Kusel sowie Lage der Ortsgemeinden 

An die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan grenzen folgende Kommunen an: 

Á im Norden: die Verbandsgemeinde Baumholder, zugehörig dem Kreis Birkenfeld, 

Á im Nordosten Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 

Á im Osten die Verbandsgemeinde Weilerbach, zugehörend zum Kreis Kaiserslautern, 

Á im Süden die Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 

Á im Westen der Landkreis St. Wendel mit der gleichnamigen Stadt. 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan lebten 2022 24.064 (2021: 23.078) Einwohner7F

8. Sitz der Ver-
bandsgemeindeverwaltung ist die Stadt Kusel sowie die Ortsgemeinde Altenglan. Die Verbandsgemeinde 
entstand am 1.1.2018 aus dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Altenglan und Kusel. 

Der Verbandsgemeinde sind folgende Ortsgemeinden zugeordnet: 

Ortsgemeinde Gemarkungsfläche Einwohner mit Stand vom 31.12.2022 

Albessen 4,43 km² 146 

Altenglan 13,61 km² 2.756 

Bedesbach 4,42 km² 764 

Blaubach 3,14 km² 405 

Bosenbach 8,16 km² 686 

Dennweiler-Frohnbach 6,11 km² 271 

Ehweiler 3,57 km² 171 

Elzweiler 2,09 km² 132 

Erdesbach 3,93 km² 588 

Etschberg 3,45 km² 658 

Föckelberg 3.97 km² 351 

Haschbach am Remigiusberg 4,02 km² 654 

Herchweiler 2,85 km² 485 

Horschbach 7,05 km² 232 

Konken 7,04 km² 843 

Körborn 5,86 km² 334 

Kusel, Stadt 14,37 km² 6.470 

Neunkirchen am Potzberg 5,01 km² 421 

Niederalben 8,81 km² 312 

Niederstaufenbach 2,01 km² 255 

Oberalben 5,62 km² 225 

Oberstaufenbach 2,68 km² 280 

Pfeffelbach 11,28 km² 874 

 
8  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Stand 12/2023 
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Rammelsbach 2,64 km² 1.431 

Rathsweiler 4,23 km² 141 

Reichweiler 3,87 km² 530 

Ruthweiler 3,31 km² 449 

Rutsweiler am Glan 1,59 km² 314 

Schellweiler 4,31 km² 493 

Selchenbach 4,80 km² 303 

Thallichtenberg 5,72 km² 546 

Theisbergstegen 5,00 km² 698 

Ulmet 7,10 km² 664 

Welchweiler 3,48 km² 182 

Tabelle 1: Kurzinfo zu den einzelnen Ortsgemeinden  

2.3 Raum- und Siedlungsstruktur 

Raumstruktur 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde umfasst eine Fläche von 179,54 km² bzw. 17.954 ha (Stand 
31.12.2022). Die Verbandsgemeinde ist durch einen hohen Anteil an Landwirtschaftsflächen geprägt. Es 
bestehen kaum Wasserflächen. Der Anteil der Siedlungsfläche liegt über dem Durchschnitt vergleichbarer 
Verbandsgemeinden 

Davon entfallen auf8F

9: 

Flächennutzung zum 31.12.2022 Verbandsgemeinde 
Kusel-Altenglan in % 

Durchschnitt der Verbandsgemeinden gleicher 
Größenklasse (Verbandsgemeinden von 20.000 
bis 50.000 EW am 31.12.2022) 

Landwirtschaftsfläche 46,3 43,7 

Waldfläche 35,9 39,3 

Wasserfläche 0,9 1,2 

Siedlungsfläche  8,6 7,3 

Verkehrsfläche 6,2 6,2 

Tabelle 2: Flächennutzungen innerhalb der Verbandsgemeinde im Vergleich  

Die maximale Längsausdehnung des Plangebietes beträgt in Nord-Süd-Richtung ca. 17,5 km, in Ost-West-
Richtung ca. 19,5 km.  

Die Flächenaufteilung der einzelnen Ortsgemeinden ist heterogen9F

10: 

Flächennutzung in den Orts-
gemeinden zum 31.12.2022 
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Albessen 
61,1 25,3 0,4 4,7 8,0 

Altenglan 
36,7 39,1 1,3 13,5 6,9 

Bedesbach 
38,1 40,4 0,7 9,4 5,2 

Blaubach 
58,6 26,1 0,5 6,8 6,8 

Bosenbach 
39,9 47,7 0,7 5,2 4,8 

Dennweiler-Frohnbach 
50,4 40,7 0,4 3,9 3,7 

 
9  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Stand 12/2023 
10  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Informationen der Ortsgemeinden, Stand 12/2023 
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Ehweiler 
65,6 12,7 1,5 9,4 9,6 

Elzweiler 
34,3 57,1 0,3 3,6 4,1 

Erdesbach 
32,7 54,0 1,3 6,9 4,7 

Etschberg 
47,0 34,4 0,6 12,0 4,5 

Föckelberg 
38,4 45,3 0,2 9,5 4,4 

Haschbach am Remigiusberg 
52,4 23,3 0,6 14,6 4,3 

Herchweiler 
50,1 30,6 1,2 10,0 7,3 

Horschbach 
54,8 34,6 0,2 3,0 4,0 

Konken 
67,2 14,0 0,5 9,7 8,1 

Körborn 
55,2 33,6 0,4 4,0 4,3 

Neunkirchen am Potzberg 
52,4 34,3 0,4 7,1 4,8 

Niederalben 
17,6 68,9 2,1 2,6 6,4 

Niederstaufenbach 
53,4 28,5 1,4 7,2 5,2 

Oberalben 
51,8 38,4 0,5 3,9 4,8 

Oberstaufenbach 
59,9 20,3 1,9 7,9 7,4 

Pfeffelbach 
45,5 36,2 1,0 9,2 6,6 

Rammelsbach 
37,6 10,6 1,1 39,6 7,5 

Rathsweiler 
35,6 54,4 1,2 2,4 5,0 

Reichweiler 
32,3 42,5 0,8 8,1 14,4 

Ruthweiler 
47,9 32,7 1,0 9,0 5,0 

Rutsweiler am Glan 
22,6 57,5 0,1 10,1 5,1 

Schwellweiler 
64,2 15,4 0,5 6,7 10,4 

Selchenbach 
72,7 17,9 0,4 4,1 4,6 

Stadt Kusel 
42,3 29,3 1,0 17,5 7,7 

Thallichtenberg 
47,3 36,7 1,2 6,2 6,1 

Theisbergstegen 
46,5 31,6 1,9 12,6 6,3 

Ulmet 
47,8 36,2 1,8 5,5 7,2 

Welchweiler 
42,0 47,1 0,6 4,2 4,5 

Tabelle 3: Flächennutzungen in der Stadt und den einzelnen Ortsgemeinden der VG Kusel-Altenglan 

Anhand der Tabelle ist zu erkennen, dass es die einzelnen Ortsgemeinden unterschiedliche Siedlungs-
strukturen aufweisen. Niederalben weist mit 68,9 % den höchsten Waldanteil auf, Rammelsbach mit 
10,6 % den geringsten. Selchenbach weist mit 72,7% den höchsten Anteil an landwirtschaftlicher Fläche 
auf, Niederalben mit 17,6 % den geringsten. Mit 2,4 % weist Rathsweiler den geringsten Anteil an Sied-
lungsflächen auf, während es in Rammelsbach mehr als 39 % der Gemeindefläche sind. Den höchsten 
Anteil an Verkehrsflächen besitzen die Gemeinden Reichweiler (14,4 %) und Schellweiler (10,4 %), da hier 
die Bundesautobahn 62 über das Gemeindegebiet verläuft.  
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Abb. 4:  Wald- und Siedlungsfläche in der VG10F

11 

Siedlungsstruktur 

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan besteht aus der Stadt Kusel und 33 Ortsgemeinden. Insgesamt 
liegt der Anteil der Siedlungsflächen mit rund 8,6 % der Gesamtfläche etwas über, der Anteil der Verkehrs-
flächen mit 6,2 % der Gesamtfläche genau im Durchschnitt der Verbandsgemeinden gleicher Größenord-
nung.11F

12  

Die Siedlungen verteilen sich dabei relativ gleichmäßig auf das Verbandsgemeindegebiet. Die Stadt Kusel 
weist eine Bevölkerungszahl von über 5.000 EW auf, eine Ortsgemeinde hat zwischen 2.000 und 3.000 
EW, eine andere hat zwischen 1.000 und 2.000 EW, 11 Ortsgemeinden besitzen zwischen 500 und 1.000 
EW und 21 Ortsgemeinden haben weniger als 500 Einwohner, davon ist Elzweiler mit 132 (Stand. Dez. 
2022) Einwohnern die Kleinste. 

Im zentralen Bereich der Verbandsgemeinde, im Bereich der drei größten Kommunen, der Stadt Kusel und 
der Ortsgemeinden Rammelsbach und Altenglan, sind leichte Verdichtungsansätze zu erkennen, welche 
sich auch in Form von größeren Gewerbegebieten zeigen.  

Die Ortschaften, die sich hauptsächlich aus mittelalterlichen Ansiedlungen entwickelten und erst seit der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg deutliche Vergrößerungen erfuhren, sind grundsätzlich in ihrem Ortsgefüge 
noch immer relativ kompakt und haben ihren ursprünglich dörflichen Charakter in den wesentlichen Zü-
gen bis heute erhalten.  

Dabei bestanden die Ursprungsorte hauptsächlich aus den für die Westpfalz typischen, ein- bis zweige-
schossigen Bauern- und Waldarbeiterhäusern, die häufig Wohn- und Stallgebäude unter einem Dach ver-
einigten.  

Die neueren Wohngebiete, insbesondere die Einfamilienhaussiedlungen weisen eine aufgelockerte 

 
11  Eigene Darstellung, Grundlage OpenStreetMap 
12   Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Stand 12/2023 
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Siedlungsstruktur und geringere bauliche Dichte auf, sind aber auch dank großer Privatgärten stark durch-
grünt. 

Kusel hingegen erhielt insbesondere durch die Ausweisung von Gewerbeflächen eine deutliche Überfor-
mung und vergleichsweise städtische Prägung. Hier ist der flächenmäßige Anteil der Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen mit rund einem Viertel (25,2 %)12F

13 der Gesamtfläche besonders hoch.  

2.4 Verkehrseinbindung 

 

Abb. 5: Verkehrsanbindung der VG Kusel-Altenglan13F

14  

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan besitzt zwei Anschlüsse an die A62 bei Reichweiler und zwischen 
Konken und Ehweiler, über die auch die A6 am Kreuz Landstuhl-West zu erreichen ist. Die Bundesstraße 
420 durchquert das Verbandsgemeindegebiet von Südwesten nach Nordosten. Südlich der Gemeinde Alt-
englan verläuft die B423 nach Homburg.  

Lokal bedeutsame Straßen für die Ortsgemeinden sind insbesondere die L176, die nach Baumholder führt 
und die L367, die eine Verbindung zur B270 nach Kaiserslautern herstellt. 

An das Bahnnetz ist die Verbandsgemeinde über die Haltepunkte Kusel, Rammelsbach, Altenglan und 

 
13  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Stadt Kusel, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHei-

mat/content.aspx?id=103&l=3&g=0733610055&tp=1027; Zugriff: 12/2023 
14  Eigene Darstellung, Grundlage: LANIS RLP mit OpenStreetMap, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php; 

Zugriff: 12/2023 
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Theisbergstegen angebunden, welche an der Bahnstrecke Kusel-Landstuhl liegen. Ab Landstuhl bestehen 
Anschlüsse an die Fernbahnhöfe Homburg und Kaiserslautern. 

Der internationale Flughafen in Saarbrücken ist in 45 Minuten mit dem Auto zu erreichen, bis zum Huns-
rück-Flughafen Frankfurt/ Hahn dauert es etwa eine Stunde. Das große internationale Flughafen-Dreh-
kreuz Frankfurt am Main ist mit dem Auto etwa 1,5 Std. entfernt. 

2.5 Bisherige und künftige Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung wird durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsge-
winne bzw. -verluste bestimmt.  

2.5.1 Bevölkerungsentwicklung / Bevölkerungsprognosen 

In der Verbandsgemeinde lebten mit Stand von 31.12.2022 24.064 Menschen. Davon waren 12.215 Män-
ner (50,8 %) und 11.849 Frauen (49,2 %).  

Die Bevölkerungszahl im Gemarkungsgebiet der Verbandsgemeinde war zwischen 1975 und 1986 leicht 
abnehmend. Mitte der Achtziger setzte ein bis Mitte der Neunziger andauernder leichter Bevölkerungs-
aufschwung ein. Die Bevölkerung erreichte mit 25.973 Personen im Jahr 1996 ihren Höchststand. Bis 2010 
gab es dann einen jährlichen Bevölkerungsabfall um ca. 1% im Vergleich zum Vorjahr. Danach blieb die 
Bevölkerungszahl weitgehend stabil.  

Die Abnahme der Bevölkerungszahl im Landkreis wird sich auch laut 6. kleinräumiger Bevölkerungsprog-
nose bis 2040 fortsetzen, sodass langfristig ein weiterer, zeitweiser Bevölkerungsrückgang in der Ver-
bandsgemeinde zu erwarten ist. Gemäß der 6. kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für die ver-
bandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden (Basisjahr 2020), Ergebnisse für den Landkreis Kusel 
werden im Jahr 2040 in der Verbandsgemeinde noch 23.117 Einwohner leben. Im Jahr 2020 waren es 
23.112 Einwohner. Insgesamt wird somit in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan eine relativ stabil blei-
bende Bevölkerungszahl erwartet.14F

15 

2020 2025 2030 2035 2040 

23.112 23.170 23.217 23.191 23.117 

Tabelle 4: Bevölkerungsprognose VG Kusel-Altenglan 2020-2040 15F

16 

 

 
15  Vgl. Rheinland-Pfalz 2040, Sechste kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemein-

den (Basisjahr 2020) Ergebnisse für den Landkreis Kusel, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
16  Vgl.: ebenda 
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In der nachfolgenden Grafik ist die Bevölkerungsentwicklung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan der 
letzten ca. 40 Jahre dargestellt sowie die voraussichtlich bis 2040 zu erwartende Entwicklung.  

 

Abb. 6:  Bevölkerungsentwicklung der VG Kusel-Altenglan von 1975 bis 2020 und 6. kleinräumige Bevölke-
rungsvorausberechnung bis 2040 (rot gekennzeichnet) 16F

17 

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan folgt nicht unmittelbar dem Trend der Bevölkerungsabnahme für 
den gesamten Landkreis und auch weiteren Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz, da die prognosti-
zierte Bevölkerungsentwicklung bis 2040 weitestgehend stabil bleibt. 

 
17  Auf der Grundlage des Statistisches Landesamt und der 6. kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung; eigene Darstellung von WSW & 
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Abb. 7: Bevölkerungsentwicklung 2017-2040 der Kreisfreien Städte und Landkreisen in Rheinland-Pfalz17F

18 

2.5.2 Altersstruktur 

In der Verbandsgemeinde waren im Jahr 2022 17,5 % der Einwohner unter 20 Jahre alt, 58,0 % zwischen 
20 und 65 Jahre und 24,6 % über 65 Jahre alt. Folgende Tabelle zeigt, dass sich die Altersstruktur in den 
letzten Jahren verändert hat. So sind die Zahlen der unter 6-jährigen rückläufig, die der über 65-jährigen 
steigend. Insbesondere der Anteil der Hochbetagten hat sich seit 1990 fast verdoppelt. Damit zeigt sich 
der allgemeine Trend zur Überalterung auch in der Verbandsgemeinde. 

Alter in Jah-
ren 

Jahr 

1990 2000 2010 2015 2020 2022 

unter 3 807 590 523 479 601 614 

3 bis 5 808 707 502 508 625 673 

6 bis 9 1.099 1.138 738 686 747 837 

10 bis 15 1.457 1.811 1.324 1.151 1.172 1.224 

16 bis 29 1.132 1.176 1.066 934 803 854 

20 bis 34 5.825 4.315 3.581 3.603 3.574 4.077 

35 bis 49 4.706 6.129 5.063 4.179 3.816 3.970 

 
18  Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz ς 6. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung Ergebnisse der Projektion bis 2040 auf der 

Kreisebene, S. 712 

Lage der VG Kusel-Altenglan 
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50 bis 64 5.210 4.621 5.307 6.112 6.091 5.903 

65 bis 79 3.298 3.943 3.731 3.718 3.873 4.144 

80 und älter 945 1.023 1.504 1.472 1.810 1.768 

 Anteil in % 

unter 3 3,2 2,3 2,2 2,1 2,6 2,6 

3 bis 5 3,2 2,8 2,2 2,2 2,7 2,8 

6 bis 9 4,3 4,5 3,2 3,0 3,2 3,5 

10 bis 15 5,8 7,1 5,7 5,0 5,1 5,1 

16 bis 19 4,5 4,6 4,6 4,1 3,5 3,5 

20 bis 34 23,0 17,0 15,3 15,8 15,5 16,9 

35 bis 49 18,6 24,1 21,7 18,3 16,5 16,5 

50 bis 64 20,6 18,2 22,7 26,8 26,4 24,5 

65 bis 79 13,0 15,5 16,0 16,3 16,8 17,2 

80 und älter 3,7 4,0 6,4 6,4 7,8 7,3 

Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung 

Tabelle 5: Entwicklung der Altersstruktur 1990 bis 202018F

19 

 

Tabelle 6: Veränderung der Altersstruktur zwischen 1975 und 2020 in der Verbandsgemeinde Kusel-Alteng-
lan, eigene Darstellung (2023) 

Zwischen 1975 und 2018 ist die Zahl der unter 20-Jährigen kontinuierlich zurückgegangen (von fast 30 % 
auf 17 %), die Zahl der über 65-Jährigen hingegen kontinuierlich gestiegen (von 15 % auf mehr als 24 %).  

Gemäß der sechsten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für die verbandsfreien Gemeinden 
und Verbandsgemeinden (Basisjahr 2020), Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, wird sich dieser Trend 
bis 2040 verstärkt fortsetzten. So wird die Struktur der Bevölkerung in der Verbandsgemeinde weiterhin 
dem allgemeinen Trend der Überalterung folgen. 

 
19  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/tscon-

tent.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=17410&ts=tsPop02, Zugriff: 12/2023 
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Abb. 8.:  Entwicklung der wesentlichen Altersgruppen in der Verbandsgemeinde von 1975 bis 2022 und 
Prognose bis 2040 (ab roter Linie)19F

20, Rot ist die prognostizierte Entwicklung nach der 5. Kleinräumi-
gen Bevölkerungsprognose dargestellt. 

Prognostisch wird der Anteil der über 65-Jährigen auf 30,6% im Jahr 2040 ansteigen, während der Anteil 
der jüngeren Altersgruppen weiterhin abnehmen wird. Die Zahl der 20 bis unter 65-Jährigen wird auf 
52,1% im Jahr 2040 sinken. Die der unter 20-Jährigen wird auf 17,3% im Jahr 2040 zurückgehen. 

Insbesondere wird der Anteil der hochbetagten Menschen über 80-Jahre ansteigen. Die Veränderung der 
Altersstruktur wirkt sich auf den künftigen Bedarf von Infrastrukturen aus, so z.B. auf den Bedarf an Be-
treuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren, er wirkt sich auf die Auslastung von Schulen aus sowie den 
Bedarf an Einrichtungen für Senioren. Allerdings kann sich die Ausweisung von weiteren Baugebieten und 
deren Belegung bzw. der Zuzug von Menschen auf die Altersstruktur auswirken. Deshalb sind die Bedarfe 
für Kindertageseinrichtungen und Schulen regelmäßig zu prüfen. 

Alter in Jahren 
Jahr 

2020 2025 2030 2035 2040 

unter 3 601 576 550 535 533 

3 bis 6 625 590 593 570 562 

6 bis 10 747 896 829 802 782 

10 bis 16 1.172 1.251 1.331 1.254 1.241 

16 bis 20 803 812 844 942 870 

20 bis 35 3.574 3.408 3.465 3.429 3.467 

35 bis 50 3.816 4.038 4.206 4.208 4.150 

50 bis 65 6.091 5.302 4.531 4.256 4.434 

65 bis 80 3.873 4.677 5.208 5.177 4.577 

80 und älter 1.810 1.620 1.660 2.018 2.501 

                                      Anteil in % 

 
20  Eigene Darstellung auf der Grundlage des Statistisches Landesamt und der 6. kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung 
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unter 3 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 

3 bis 6 2,7 2,5 2,6 2,5 2,4 

6 bis 10 3,2 3,9 3,6 3,5 3,4 

10 bis 16 5,1 5,4 5,7 5,4 5,4 

16 bis 20 3,5 3,5 3,6 4,1 3,8 

20 bis 35 15,5 14,7 14,9 14,8 15,0 

35 bis 50 16,5 17,4 18,1 18,1 18,0 

50 bis 65 26,4 22,9 19,5 18,4 19,2 

65 bis 80 16,8 20,2 22,4 22,3 19,8 

80 und älter 7,8 7,0 7,1 8,7 10,8 

Wesentliche 
Altersgruppen 

     

unter 20  17,1 17,8 17,9 17,7 17,3 

20-65 58,3 55,0 52,6 51,3 52,1 

65 und älter 24,6 27,2 29,6 31,0 30,6 

Tabelle 7: Entwicklung der Altersstruktur 2020 bis 2040 in der VG Kusel-Altenglan20F

21 

2.5.3 Natürliche Bevölkerungsentwicklung 

Betrachtet man die natürliche Bevölkerungsentwicklung, so ist unverkennbar, dass die Zahl der Sterbe-
fälle deutlich über den Geburtenzahlen liegt. Seit Ende der 1990er wurde die Differenz zwischen der Zahl 
der Geborenen und der Zahl der Gestorbenen noch größer als zuvor. 

 

Abb. 9: Natürliche Bevölkerungsbewegung von 1975 bis 2022 in der VG Kusel-Altenglan21F

22 

 
21   Vgl.: Rheinland-Pfalz 2040, Sechste kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemein-

den (Basisjahr 2020); Ergebnisse für den Landkreis Kusel; S. 6 
22  Eigene Darstellung auf der Grundlage des Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, https://info-

thek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/tscontent.aspx?id=103&l=2&g=0733610&tp=194559&ts=tsPop03, Zugriff: 12/23 
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2.5.4 Wanderungen 

Im Gegensatz zu der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, welche durchgehend negativ verlaufen ist, 
zeigt sich, dass bei den Wanderungen vor allem in den Jahren 1989 bis 1998 ausschließlich positive Salden 
zu verzeichnen waren. In den Jahren 1989 bis 1994 konnte der negative natürliche Saldo durch die Wan-
derungen auch mehr als ausgeglichen werden. Seitdem war der Gesamtsaldo jedoch aufgrund des nega-
tiven Wanderungssaldo mit Ausnahme der Jahre 1996, 2016, 2017 und 2020 negativ. Im Jahr 2022 stiegt 
der Gesamtsaldo aufgrund eines hohen positiven Wanderungssaldos auf einen ebenfalls hohen positiven 
Gesamtsaldo an. 

 

Abb. 10: Wanderungsbewegung von 1975 bis 2022 in der VG Kusel-Altenglan22F

23 

2.5.5 Bevölkerungsstruktur 

Die Bevölkerung der VG Kusel-Altenglan setzt sich aus einer weitgehend harmonischen Geschlechterver-
teilung zusammen. Zum 31.12.2022 waren von den 24.064 Einwohnern 12.215 männliche (50,8 %) und 
11.849 weibliche (49,2 %) Personen gemeldet.  

2.5.6 Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Ortsgemeinden 

Nach dem derzeitigen Stand (31.12.2022) leben in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 24.064 Ein-
wohner. Anhand der Zahlen wird ersichtlich, dass Kusel und Altenglan zusammen mit mehr als 35 % der 
Bevölkerung die Bevölkerungsschwerpunkte bilden. Mit 5,9 % bildet Rammelsbach die Ortsgemeinde mit 
dem nachfolgend größten Bevölkerungsanteil, den geringsten Bevölkerungsanteil weist die Ortsgemeinde 
Elzweiler mit 0,5 % auf. 

Die genauen Zahlen zur Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Ortsgemeinden sind im Anhang des 
Dokumentes ersichtlich. 

  

 
23  Eigene Darstellung auf der Grundlage des Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, https://info-

thek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/tscontent.aspx?id=103&l=2&g=0733610&tp=194559&ts=tsPop03, Zugriff: 12/23 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1
9
7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0
2
1

Wanderungen

Zuzüge Fortzüge



 Flächennutzungsplan 2035, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
Seite 28 Begründung der Gesamtfortschreibung 
 

WSW & Partner GmbH  -  Hertelsbrunnenring 20  -  67657 Kaiserslautern  - Tel. 0631/3423-0 - Fax 0631/3423-200 

2.6 Wirtschaft 

2.6.1 Wirtschaftsstruktur 

In der Verbandsgemeinde waren zum 30.06.2022 insgesamt 8.565 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte am Wohnort und 5.323 am Arbeitsort gemeldet.  

 
am Arbeitsort am Wohnort 

Insgesamt 
5.323 8.565 

Männer 
2.024 4.559 

Frauen 
3.299 4.006 

Tabelle 8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der VG Kusel-Altenglan am 30.06.202223F

24 

  

 Lage der VG Kusel-Altenglan 

Abb. 11: Pendlersaldo und Arbeitslosenquote der VG Kusel-Altenglan24F

25 

In der Verbandsgemeinde besteht ein Auspendlerüberschuss von 5.000 bis unter 15.000. 

Der Grund dafür ist, dass die Unternehmen vor Ort in erster Linie kleinere inhabergeführte Betriebe mit 
wenigen Angestellten sind. Im Jahr 2021 gab es in der Verbandsgemeinde 786 Unternehmen von denen 
672 maximal 9 Beschäftigte angestellt hatten. Dies entspricht etwa 85,5 % aller Unternehmen und liegt 
ungefähr im Durchschnitt gleichgroßer Verbandsgemeinden (86,1 %), ebenso die Anzahl der größeren 
Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten sowie 50 bis 250 Beschäftigten. In der Verbandsgemeinde Ku-
sel-Altenglan gibt es ein Unternehmen mit einer höheren Anzahl von Beschäftigten (über 250), was 0,1 % 
entspricht und damit unter dem Durchschnitt von 0,3 % liegt. Die meisten Unternehmen sind im Handel 
(171) sowie im Baugewerbe (104) tätig. 

Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Verwaltungseinrichtungen, die Arbeitsplätze bereitstellen 

 
24  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: http://www.infothek.statistik.rlp.de; Zugriff: 12/2023 
25  Vgl. Kreisfreie Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz, Ein Vergleich in Zahlen, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems, 2023, S. 

35 und 36 
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(Kreisverwaltung, Verbandsgemeinde Verwaltung, Finanzamt, Amtsgericht, Forstamt, Katasteramt, Ar-
beitsamt etc.). Auch vorhanden sind ein Krankenhaus und eine Berufsschule. 

 

Tabelle 9: Anzahl der Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen25F

26 

2.6.2 Gewerbe 

Die Stadt Kusel sowie die Ortsgemeinden Rammelsbach und Altenglan sind innerhalb der Verbandsge-
meinde Kusel-Altenglan die einzigen Gemeinden, die seitens der Regionalplanung die Gemeindefunktion 
Gewerbe zugewiesen bekommen hat. Insgesamt konzentriert sich das bestehende Gewerbe überwiegend 
auf die Stadt Kusel sowie die Gemeinden Konken, Rammelsbach und Altenglan. Dazu zählen das Gewer-
ōŜƎŜōƛŜǘ α9ǊƭŜƴƘǀƘŜά ǳƴŘ α±ƛŜǊŜǊōŜƴǿŀƭŘά ƛƴ YƻƴƪŜƴΣ Řŀǎ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ α!Ƴ tƻǘȊōŜǊƎά, Brühl, Am Tun-
nel in Altenglan, Krummenacker und Mühlrech - Bächel im Ortsteil Patersbach, Brühllücke in Ulmet, In der 
Au in Rammelsbach sowie die Gewerbegebiete α!Ƴ IŀƳƳŜǊƎǊŀōŜƴά und Brühl in Kusel. 

In der Verbandsgemeinde besteht jedoch darüberhinausgehend weiterer Bedarf an gewerblichen Flä-
chen, so dass weitere gewerbliche Bauflächen angeboten werden sollen/ müssen. Im Zuge der Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplanes werden bestehende gewerbliche Bauflächen, die für eine zu-
künftige Bebauung ungeeignet sind oder bei denen insgesamt keine zukünftige gewerbliche Entwicklung 
angestrebt wird, zurückgenommen. Um jedoch gleichzeitig auch einen Ausbau der Gewerbe- und Indust-
rieflächen innerhalb der Verbandsgemeinde zu ermöglichen, sollen neue, geeignete Flächen zukünftig im 
Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt werden, um eine zielorientierte und nach-
haltige Entwicklung der Verbandsgemeinde zu ermöglichen. 

Der Landkreis Kusel hat eine Potenzialanalyse für bestehende und potenzielle neue Gewerbegebiete in 
!ǳŦǘǊŀƎ ƎŜƎŜōŜƴ όƛƳ WŀƘǊ нлмфύΦ LƴƴŜǊƘŀƭō ŘƛŜǎŜǊ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- und Gewerbeflächenstudie 
[ŀƴŘƪǊŜƛǎ YǳǎŜƭ ǳƴŘ 5ƻƴƴŜǊǎōŜǊƎƪǊŜƛǎά ǿǳǊŘŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ Flächenpotenziale untersucht und geprüft.  

Zudem bestehen im Rahmen der 4. Teilfortschreibung des ROP IV Westpfalz ς Bereich Gewerbe verschie-
dene Suchräume für potenzielle Gewerbeschwerpunkte. Hierzu gibt es bereits eine regionalplanerische 

 
26  Vgl. https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=132096, Unterpunkt Unternehmen, 12/2023 
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Erstbeurteilung der Suchräume, welche auch Flächen innerhalb der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
betreffen. 

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes werden diese genannten Planungen 
ebenfalls berücksichtigt. Angestrebte Neuausweisungen für gewerbliche Bauflächen sind im Kapitel 4 der 
Begründung zu finden. Verschiedene dieser zukünftigen Flächen sind mit der Regionalplanung bereits ab-
gestimmt, finden sich jedoch noch nicht in der künftigen Fortschreibung des Regionalplans Gewerbe wie-
der. Auch für das interkommunale Gewerbegebiet Schellweiler-Ehweiler bestehen bereits konkrete Pla-
nungen. 

Weiterhin gibt es in der Verbandsgemeinde die Bestrebungen, die Auspendlerzahl zu reduzieren, in dem 
Gewerbe angesiedelt wird, dass entsprechende Arbeitsplätze bereitstellt und die Region somit unabhän-
gig von Finanzhilfen von außen machen kann. Im Zusammenhang mit der Realisierung von Projekten der 
erneuerbaren Energien soll die Energie dort genutzt werden, wo diese auch erzeugt wird. Auch werden 
so Verkehrsströme reduziert werden.  

2.6.3 Tourismus 

Das Themenfeld Tourismus wird ausführlich im Landschaftsplan beleuchtet.  

Die Grundlagen für den Tourismus bilden die reizvolle landschaftliche Lage sowie historische Sehenswür-
digkeiten. Daher sind in der Verbandsgemeinde zahlreiche Premium-Wanderwege vorhanden, die die 
Landschaft erlebbar machen.  

Ebenso wie die Wanderwege zählen die zahlreichen Radwege zu einem wichtigen Grundpfeiler des Tou-
rismus in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Erwähnenswert ist beispielsweise der Glan-Blies-Rad-
weg, welcher als grenzüberschreitender Radweg im französischen Saargemünd anfängt und bis nach Stau-
dernheim führt. Hierbei durchquert er die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan von Süden nach Norden. 

Weitere Sport- oder Freizeitangebote bestehen mit den drei Schwimmbädern, der in Altenglan beginnen-
den Draisinen-Tour durch das Glantal oder dem Wildpark und Greifvogelzoo am Potzberg.  

Kulturell bestehen Angebote beispielsweise durch das Stadt- und Heimatmuseum mit Fritz Wunderlich 
Gedenkzimmern in Kusel oder das Pfälzer Musikantenland-Museum und das Urweltmuseum Geoskop in 
Thallichtenberg. Diese beiden Museen liegen auf der Burg Lichtenberg, welche die größte Burg der Pfalz 
ist. Weiter gibt es zahlreiche kleinere Museen in der VG. 

In der Verbandsgemeinde bestanden zum 31.07.2022 319 Betten in 8 Beherbergungsbetrieben. Insge-
samt wurden 35.440 Übernachtungen gezählt.26F

27 Nicht erfasst werden in diesen Zahlen die Übernachtun-
gen auf Wohnmobilstellplätzen, die in der VG umfassend genutzt werden. 

2.7 Einzelhandel und zentrale Versorgung, zentrale Versorgungsbereiche 

Kusel hat als Mittelzentrum eine wichtige Bedeutung, da sie als solche ein bedeutsamer Standort für ge-
hobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen Bereich sowie für weitere 
private Dienstleistungen ist. Mittelzentren sind für die Versorgung an Waren, Dienstleistungen und Infra-
strukturangeboten des periodischen Bedarfs, die durch die umgebenden Grundzentren nicht geleistet 
werden kann, zuständig. 

Altenglan wird darüber hinaus gemäß dem Regionalplan Westpfalz die regionalplanerische Funktion eines 
Grundzentrums zugewiesen. Grundzentren sind grundsätzlich jene Gemeinden, die über zentralörtliche 
Einrichtungen der Grundversorgung verfügen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Grund- bzw. Nahversor-
gung der in ihrem Nahbereich lebenden Bevölkerung mit Waren des kurzfristigen Bedarfs sicherzustellen.  

Die Gewährleistung einer zumutbaren Versorgung innerhalb der Verbandsgemeinde müssen demnach 
das Grundzentrum Altenglan und das Mittelzentrum Kusel leisten. Gemeinden, welche keinen Einzelhan-
del/Nahversorger besitzen, erlangen die Güter des periodischen Bedarfs demnach in Altenglan und Kusel, 

 
27  Vgl. https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=33792, Unterpunkt Tourismus, 12/2023 
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während Güter des aperiodischen Bedarfs ausschließlich in Kusel vorhanden sind. 

Ein Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird in Kapitel 3.2 näher erläutert. 

2.8 Soziale und kulturelle Infrastruktur 

2.8.1 Öffentliche Verwaltung 

Der Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde befindet sich in Kusel sowie Altenglan.  

2.8.2 Einrichtungen zur Kinderbetreuung / Bildungseinrichtungen 

Im Jahr 2023 wurden in der Verbandsgemeinde insgesamt 2023 Kinder in Kindertageseinrichtungen be-
treut. Die Zahl ist seit 2007 trotz überwiegend rückläufiger Bevölkerungszahlen angestiegen. Es ergeben 
sich Unterschiede in der Altersstruktur der zu betreuenden Kinder. Der Anteil der in Kindertageseinrich-
tungen betreuten unter 3-Jährigen hat sich seit 2007 mehr als verdoppelt, während die Zahl der betreuten 
3 ς 6-Jährigen bis 2017 rückläufig ist, danach aber wieder ansteigt. Dies lässt den Schluss zu, dass rückläu-
fige Kinderzahlen aktuell noch durch den steigenden Bedarf an Betreuung für Kinder unter 3 Jahren kom-
pensiert werden.  

Jahr 

Insgesamt 
darunter  

Unter 3 Jahre 3 ς 6 Jahre Über 6-Jahre 

Anzahl 
Anteil in % 
an der Ge-
samtanzahl 

Anzahl 
Anteil in % an 
der Gesamt-
anzahl 

Anzahl Anteil in % 
an der Ge-
samtanzahl 

2007 
703 63 9,0 617 87,8 23 3,2 

2008 
732 74 10,1 622 85,0 36 4,9 

2009 
713 88 12,3 603 84,6 22 3,1 

2010 
709 95 13,4 597 84,2 17 2,4 

2011 
746 124 16,6 592 79,4 30 4,0 

2012 
753 134 17,8 600 79,7 19 2,5 

2013 
741 157 21,2 564 76,1 20 2,7 

2014 
746 137 18,4 587 78,7 22 2,9 

2015 
732 122 16,7 588 80,3 22 3,0 

2016 
733 136 18,6 577 78,7 20 2,7 

2017 
735 146 19,9 568 77,3 21 2,8 

2018 
731 135 18,5 576 78,8 20 2,7 

2019 
760 152 20,0 588 77,4 20 2,6 

2020 
769 157 20,4 590 76,7 22 2,9 

2021 
769 138 18,0 613 75,7 18 2,3 

2022 
815 134 23,6 666 79,0 15 1,8 

2023 
822 144 23,5 661 72,6 17 2,0 

Abb. 12: Kinder in Kindertageseinrichtungen, α«ōŜǊ с-WŀƘǊŜά ŘǳǊŎƘ eigene Berechnungen anhand der Zah-
len des Statistischen Landesamtes27F

28 

 
28  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/tscon-

tent.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=46975&ts=tsSoA01, Zugriff: 12/2023 



 Flächennutzungsplan 2035, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
Seite 32 Begründung der Gesamtfortschreibung 
 

WSW & Partner GmbH  -  Hertelsbrunnenring 20  -  67657 Kaiserslautern  - Tel. 0631/3423-0 - Fax 0631/3423-200 

Altersjahre Anzahl Kinder 

Anteil an Kindern dieses Alters2 in % 

Verbandsgemeinde  
Kusel-Altenglan 

Verbandsgemeinden glei-
cher Größenklasse1 

unter 1 Jahr 
0 0,0 0,5 

1 Jahr  
11 5,3 14,1 

2 Jahre 
133 65,2 74,2 

3 Jahre  
155 74,2 90,4 

4 Jahre  
198 80,2 93,2 

5 Jahre  
214 98,6 94,9 

6 Jahre  
94 39,5 48,0 

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2021 
2 Gemessen an der Bevölkerung dieses Alters in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan am 31.12.2020. Wegen der Be-

treuung von Kindern aus anderen Verbandsgemeinden kann die Quote über 100 Prozent liegen. 

Abb. 13: Kinder in Kindertageseinrichtungen nach Alter im Vergleich am 01.03.202328F

29 

Grundsätzlich können die Kindertageseinrichtungen /  Kindertagesstätten in Kinderkrippen, Kindergärten 
und Horte differenziert werden.  

Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr (§ 1 Abs. 4 Kindertagesstättengesetz). 

Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, vorwiegend für Kinder vom vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen); dies 
gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr (§ 1 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz). 

Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder (§ 3 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz). 

Für den Landkreis Kusel besteht ein Kindertagesstätten Bedarfsplan.29F

30 In diesem wurde der Bedarf er-
mittelt, sowie die vorhandenen Kapazitäten geprüft. Es wird für Kinder im Alter von 3 ς 6 Jahren von einer 
100%igen Inanspruchnahme ausgegangen. Für die unter 3-Jährigen wird kreisweit von einer 75%igen In-
anspruchnahme-Quote ausgegangen. Insgesamt ist der gesetzlich abzudeckende Bedarf kreisweit ge-
deckt, allerdings lässt sich der Bedarf regional nicht optimal auf das vorhandene Angebot verteilen. 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bestehen 15 Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft. 
Davon sind 9 Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft.30F

31 Nicht jede Ortsgemeinde verfügt über 
Betreuungsangebote vor Ort. 

Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft: 

¶ Kindertagesstätte "Butterblümchen" Bedesbach 
¶ Kindertagesstätte "Waldwichtel" Dennweiler-Frohnbach 
¶ Kindertagesstätte Konken 
¶ Kindertagesstätte "Glantal-Minis" Altenglan-Mühlbach 
¶ Kindertagesstätte "Potzbergzwerge" Neunkirchen am Potzberg 
¶ Kindertagesstätte "Kükennest" Pfeffelbach 
¶ Kindertagesstätte "Arche Noah" Rammelsbach 
¶ Kindertagesstätte Theisbergstegen-Godelhausen 
¶ Kindertagesstätte "Räuberhöhle" Ulmet 

Weitere Kindertagesstätte: 

 
29  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=5124, Zugriff: 12/2023 
30  Vgl. Kindertagesstätten Bedarfsplan, Landkreis Kusel, Stand 01.09.2023 
31  Vgl. Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, https://www.vgka.de/rathaus/buergerservice/kita-schulen/, Zugriff: 12/2023 
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¶ Prot. Kindertagesstätte Altenglan 
¶ Kindertagesstätte Bosenbach 
¶ YŀǘƘΦ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ α{ǘΦ &ƎƛŘƛǳǎά YǳǎŜƭ 
¶ Prot. Kindertagesstätte ά!ƭōŜǊǘ-{ŎƘǿŜƛȊŜǊέ Yusel 
¶ Prot. Kindertagesstätte αtŀǳƭ-DŜǊƘŀǊŘǘά Yusel 
¶ Integrative Kindertagesstätte Kusel (Lebenshilfe Kusel) 

 Kapazität 
Kindertagesstätte U2-Plätze Ü2-Plätze 
Prot. Kindertages-
stätte Altenglan 

- 60 

Kindertagesstätte 
αDƭŀƴǘŀƭ-aƛƴƛǎά 
Altenglan-Mühl-
bach 

- 40 

Kindertagesstätte 
αDƭŀƴǘŀƭ-aƛƴƛǎά 
Altenglan-Mühl-
bach 

- 35 

Kindertagesstätte 
Bosenbach 

2 33 

Kindertagesstätte 
α²ŀƭŘǿƛŎƘǘŜƭά 
Dennweiler-
Frohnbach 

3 22 

Kindertagesstätte 
Konken 

2 98 

Kath. Kindertages-
ǎǘŅǘǘŜ α{ǘΦ &Ǝƛπ
Řƛǳǎά 

1 61 

Prot. Kindertages-
ǎǘŅǘǘŜ α!ƭōŜǊǘ-
{ŎƘǿŜƛȊŜǊά 

0 55 

 

 Kapazität 
Kindertagesstätte U2-Plätze Ü2-Plätze 
Prot. Kindertages-
ǎǘŅǘǘŜ αtŀǳƭ-
DŜǊƘŀǊŘǘά 

- 60 

Integrative Kin-
dertagesstätte 
Kusel (Lebenshilfe 
Kusel) 

- 
20  

Für Kinder mit 
Behinderung 

Kindertagesstätte 
αtƻǘȊōŜǊƎȊǿŜǊƎŜά 
Neunkirchen am 
Potzberg 

1 45 

Kindertagesstätte 
αYǸƪŜƴƴŜǎǘά tŦŜŦπ
felbach 

2 73 

Kindertagesstätte 
α!ǊŎƘŜ bƻŀƘά 
Rammelsbach 

3 62 

Kindertagesstätte 
Theisbergstegen-
Godelhausen 

7 93 

Kindertagesstätte 
αwŅǳōŜǊƘǀƘƭŜά ¦ƭπ
met 

- 65 

 

Tabelle 10:  Kapazitäten der Kindertagesstätten in der VG Kusel-Altenglan31F

32 

Gemäß dem Kindertagesstätten-Bedarfsplans werden in der Verbandsgemeinde zukünftig mehr Betreu-
ungsplätze benötigt. Um diese zu schaffen, werden bereits verschiedene An- und Umbaumaßnahmen 
durchgeführt bzw. befinden sich in Planung. Hierbei unberücksichtigt sind allerdings Änderungen des Be-
darfs, der ggf. durch Zuzug in neu ausgewiesene Baugebiete entsteht.  

2.8.3 Schulen 

2.8.3.1 Grundschulen 

Grundschulen stellen die Grundlage aller weiteren Bildungswege dar. In ihr werden Schüler des 1. bis 4. 
Schuljahrgangs in einem für alle Schüler gemeinsamen Bildungsgang unterrichtet.  

Jahr 
Bevölkerung Anteil der Altersgruppe an der 

Gesamtbevölkerung 
(Altersgruppe 6 ς 10) 

Bedarfszahl für 100 % der Al-
tersgruppe 

2020 
2040 

23.112 
23.117 

3,2 % 
3,4 % 

747 
782 

Differenz 
+7 +0,2 % +35 

Tabelle 11: Bedarf an Grundschulplätzen in der VG32F

33 

Der Bedarf an Grundschulplätzen für Schüler im Alter von 6 bis 10 steigt bis 2040 geringfügig an. Somit 
sind in der Verbandsgemeinde bis zum Jahr 2040 mehr Grundschulplätze notwendig. Allerdings können 

 
32  Vgl. Kindertagesstätten Bedarfsplan, Landkreis Kusel, Stand 01.09.2023 
33  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 4. Kleinräumige Bevölkerungsprognose, Zugriff 03/2019 
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sich ggf. auch die Ausweisungen von neuen Baugebieten und der damit verbundene Zuzug weiter auf 
diesen Bedarf auswirken. Die Abschätzung der künftigen Bedarfe ist die Aufgabe einer eigenständigen 
Fachplanung (z.B. Schulentwicklungsplan). 

Aktuell haben 7 von 34 Ortsgemeinden Grundschulen:33F

34 Diese sind: 

¶ Grundschule Konken 
¶ Grundschule Kusel 
¶ Grundschule Neunkirchen 
¶ Grundschule Pfeffelbach 
¶ Grundschule Rammelsbach 
¶ Grundschule Theisbergstegen  
¶ Grundschule Ulmet  

2.8.3.2 Weiterführende Schulen34F

35 

Zwei weiterführende Schulen sind die Realschulen plus in Altenglan (Gustav-Schäffner-Schule) und Kusel. 
Insgesamt gab es im Schuljahr 2020/2021 742 Schüler/innen, die die Realschulen plus besuchten. Die Gus-
tav-Schäffner-Schule betreut 15 Klassen, die Schule in Kusel 12 Klassen. 

Das Siebenpfeiffer-Gymnasium ist das einzige Gymnasium in der Verbandsgemeinde, es wird im Schuljahr 
2020/2021 von 762 Schüler/innen besucht.  

Zudem sind in Kusel zwei Förderschulen, die Paul-Moor-Schule und die Jakob-Muth-Schule, etabliert.  

Sonstige weiterführende Schulen in der nahen Umgebung befinden sich in Glan-Münchweiler, Landstuhl, 
Ramstein-Miesenbach und Homburg. 

2.8.4 Einrichtungen des Gesundheitswesens 

Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte (2022)  Anzahl Einwohner1 ƧŜΧ 

Insgesamt  
Unter anderem: 
Allgemeinmedizin 
Augenheilkunde 
Innere Medizin 
Kinder- und Jugendmedizin 
Psychiatrie (einschl. Neurologie, Nervenheilkunde) 

38 
 
10 
2 
8 
2 
3 

633 
 
2.406 
12.032 
3.008 
12.032 
8.021 

Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte 11 2.188 

Öffentliche Apotheken 4 6.016 

1 Einwohnerzahl am 31.12.2022: 24.064 

Tabelle 12: Versorgung der Verbandsgemeinde mit Ärzten und Apotheken35F

36 

Das einzige Krankenhaus in der Gemeinde ist das Westpfalz-Klinikum in Kusel. Die nächstgelegenen Klini-
ken befinden sich in St. Wendel, Homburg und Kaiserslautern.  

2.8.5 Einrichtungen für Senioren 

In der Verbandsgemeinde gibt es das Zoar-Alten- und Pflegeheim in Kusel, das über 108 Wohn- und Pfle-
geplätze verfügt.36F

37 In Altenglan wurde 2016 das Haus im Glantal des Schwesternverbands errichtet, das 
86 Senior*innen beherbergt.37F

38 Weiterhin gibt es mehrere Häuser mit altersgerechten Wohnungen und 
Betreuungsangeboten sowie Tagespflegeeinrichtungen (Kusel, Konken, Pfeffelbach, Altenglan). 

 
34  Homepage Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, https://www.vgka.de/rathaus/buergerservice/kita-schulen/, Zugriff 12/2023 
35  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?id=102&l=2&g=0733610&tp=1030, Zugriff: 12/2023 
36  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/; Zugriff 12/2023 
37  Vgl.: https://dein.zoar.de/zoar-alten-und-pflegeheim-kusel/; Zugriff 12/2023 
38  Vgl.: https://haus-im-glantal.schwesternverband.de/; Zugriff 12/2023 

https://www.vgka.de/rathaus/buergerservice/kita-schulen/
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2.8.6 Kulturelle Einrichtungen  

In der Verbandsgemeinde bestehen verschiedene kulturelle Einrichtungen: 

Es gibt in der Verbandsgemeinde zahlreiche kleinere Feste und Veranstaltungen, insbesondere in den 
Sommermonaten. Eins der größten Feste ist die Kuseler Messe. Seitens des Landkreises Kusel findet in 
einer zweijährlich wechselnden Ortsgemeinde der Europäische Bauernmarkt statt und besitzt eine große 
Anziehungskraft. 

Zudem bestehen in den Ortsgemeinden zahlreiche Vereine, insbesondere Sportvereine, welche eine wich-
tige Funktion für das kulturelle Zusammenleben übernehmen.  

Weiterhin befinden sich mehrere kleine Museen innerhalb der Verbandsgemeinde. Auch Musikschulen 
und Volkshochschule sind vorhanden. 

2.9 Technische Infrastruktur 

2.9.1 Verkehr 

Á Straßenverkehr 

Die wichtigste Verkehrsachse für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ist die Bundesautobahn 62 mit 
den Anschlussstellen bei Konken und Reichweiler. Die A62 bietet Anschluss in Richtung Pirmasens sowie 
nach Trier. 

Für die überregionale Verkehrsanbindung ist vor allem die B423 von großer Bedeutung. Sie führt von Alt-
englan in Richtung Süden unter anderem nach Bexbach und Homburg und stellt einen Anschluss an die 
A6 her. Die B420 durchquert das Verbandsgemeindegebiet komplett von Südwesten nach Nordosten. 
Über sie sind die Städte St. Wendel und Ottweiler im Südwesten sowie Lauterecken und Meisenheim im 
Norden bzw. Nordosten zu erreichen.  

Lokal bedeutsame Straßen für die Ortsgemeinden sind insbesondere die L176, die nach Baumholder führt 
und die L367, die eine Verbindung zur B270 nach Kaiserslautern herstellt. 
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Abb. 14: Wichtige Verkehrsanbindungen der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan38F

39  

  

 
39  Eigene Darstellung WSW & Partner, 2024 
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Á Fußgänger- und Radwegenetz 

Mit dem seit 1979 geschaffenen flächendeckenden Konzept zur Planung und zum Ausbau von Radwege-
verbindungen, setzt Rheinland-Pfalz konsequent auf den Ausbau des Radverkehrsnetzes. Der Landkreis 
Kusel hat ein gut ausgebautes Radwegenetz mit rund 240 km. Auch die Verbandsgemeinde Kusel-Alteng-
lan ist an dieses regionale Radwegenetz angebunden. Ähnlich sieht es bei den Fuß- und Wanderwegen 
aus, welche ebenfalls in ein regionales Wegesystem integriert sind.  

Im Rahmen des Landschaftsplans werden zum Themenbereich Fußgänger- und Radwegenetz vertiefende 
Aussagen getroffen. 

Á ÖPNV 

Der ÖPNV wird durch den Landkreis Kusel sichergestellt und mithilfe von Busverkehr ausgeführt. Betrie-
ben werden die Busse von der DB Regio Mitte. Alle Ortsgemeinden sind an das Netz angebunden und 
verfügen über mindestens einen Haltepunkt. Die jeweiligen Taktzeiten der Busverbindungen sind vor al-
lem für Berufspendler sowie für die Nutzung am Wochenende nur bedingt attraktiv und stellen daher nur 
eine eingeschränkte Alternative zum Individualverkehr dar. Zur besseren ÖPNV-Verbindung hat der Land-
kreis Kusel in jeder Verbandsgemeinde ein Ruftaxi eingerichtet. Mit dieser flexiblen Bedienungsform wird 
die ÖPNV-Verbindung deutlich verbessert.39F

40  

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat zur weiteren Ergänzung einen sogenannten Bürgerbus einge-
richtet. Mit diesem Bürgerbus können die Bürger nach vorheriger, rechtzeitiger Anmeldung an ihrer Haus-
tür abgeholt und zum Ziel gebracht werden.40F

41 

Á Schienenverkehr  

Zwischen Kusel und Landstuhl verläuft eine eingleisige Bahnlinie, welche durch Haltepunkte in Theisberg-
stegen und Altenglan die Verbandsgemeinde an das Regionale Schienennetz anbindet. Per Umstieg in 
Landstuhl können die Fernbahnhöfe Homburg und Kaiserslautern erreicht werden, welche auf der Achse 
Frankfurt-Paris liegen. 

2.9.2 Ver- und Entsorgung 

Im Flächennutzungsplan werden die Flächen und Einrichtungen für Versorgungsanlagen, Abfallentsor-
gung, Abwasserbeseitigung und Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen dargestellt, die der öf-
fentlichen Ver- und Entsorgung dienen. 

2.9.2.1 Wasser 

Die Verbandsgemeinde Kusel-!ƭǘŜƴƎƭŀƴ ōŜȊƛŜƘǘ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊ ǾƻƳ ²ŀǎǎŜǊȊǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘ αhƘƳōŀŎƘǘŀƭϦΣ 
ǾƻƳ ½ǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘ ²ŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ α²ŜǎǘǇŦŀƭȊϦ ǳƴŘ ŘŜǊ ²±² ²ŀǎǎŜǊ- und Energieversorgung Kreis 
St. Wendel GmbH.41F

42   

2.9.2.2 Strom 

Die Stromlieferung erfolgt in den meisten Gemeinden aus dem Verbundnetz der Pfalzwerke AG sowie der 
Stadtwerke Kusel und Kaiserslautern. Rutweiler, Pfeffelbach, Thallichtenberg, Reichweiler und Oberalben 
hängen an dem Netz der OIE/ Westnetz. 

2.9.2.3 Gas 

Die Gasversorgung wird durch die Stadtwerke Kusel sowie Pfalzgas AG sichergestellt.  

2.9.2.4 Abwasserbeseitigung 

In den Ortsgemeinden Erdesbach, Kusel, und Herchweiler i. O. bestehen Kläranlagen.  

 
40  Vgl.: https://www.landkreis-kusel.de/buergerservice-und-verwaltung/themen/oepnv/ruftaxi/; Zugriff 12/2023 
41  Vgl.: https://www.vgka.de/rathaus/buergerservice/buergerbus/, Zugriff 12/2023 
42  Vgl.: https://www.vgka.de/dokumente/neuigkeiten-news/wasserhaertetabelle-2019-vg-gesamt.pdf?cid=2y8, Zugriff 07/2022 
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2.9.2.5 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird über den Landkreis Kusel organisiert. In Konken befindet sich eine Sammelstelle 
für Elektroschrott. 

2.10 Klimaschutz und Nutzung erneuerbarer Energien 

Im Rahmen des Flächennutzungsplanes bestehen folgende Möglichkeiten: 

Á Energieeffiziente Raum- und Siedlungsstrukturen 

Á Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien (Flächen für die 
Nutzung der Windenergie, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Nutzung von Biomasse, Geothermie, 
Wasserkraft) 

Zur Umsetzung des Klimaschutzes im Rahmen der Flächennutzungsplanung trägt neben der Aufnahme 
von Flächendarstellungen zur Nutzung von erneuerbaren Energien vor allem die Verankerung einer nach-
haltigen Siedlungspolitik bei.  

Wesentliche Parameter sind dabei die quantitative Begrenzung der baulichen Entwicklung (die insbeson-
dere durch die Beachtung der regionalplanerischen Schwellenwerte umgesetzt wird) und vor allem die 
Umsetzung des Grundsatzes Innenentwicklung vor Außenentwicklung sowie die Schaffung kompakter 
Siedlungsstrukturen. Bei der Auswahl neuer Siedlungsflächen steht somit vor allem die Arrondierung be-
stehender Siedlungsbereiche und die Vermeidung von Zersiedlung im Vordergrund sowie die Auswahl der 
Gebiete anhand folgender Kriterien 

Á Topografie des Geländes (z.B. Süd- bzw. Westhang) 

Á Lage zu einer vorhandenen oder gegebenenfalls geplanten Einrichtung zur technischen Versorgung 

Á geringe Entfernung zu Versorgungseinrichtungen,  

Á Anbindung an bestehende Gebiete und Infrastruktur (Vermeidung des motorisierten Individualver-
kehrs / bevorzugt Siedlungsgebiete im Einzugsbereich des ÖPNV)  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden deshalb grundsätzliche Entscheidungen getroffen über 
die Lage eines Baugebietes, die Nutzungsverteilung und die Anbindung an die vorhandene Infrastruktur. 
Die Lage neuer Siedlungsflächen bestimmt dabei teils wesentlich deren späteren Energieverbrauch.  

Allerdings ist hier immer zu beachten, dass bei der Auswahl von Bauflächen eine Abwägung mit einer 
Vielzahl von Belangen der Siedlungsentwicklung stattfinden muss. Dabei können Kriterien, wie Verfügbar-
keit, Eignung von Flächen, Erschließungsaufwand und ggf. vorhandene sonstige Restriktionen eine maß-
gebliche Rolle spielen.  

Im Flächennutzungsplan können zudem Flächen für Solarenergie, Geothermie und Windkraft freigehalten 
bzw. ausgewiesen werden. So kann eine zukunftsweisende Entwicklung in der regionalen Energieversor-
gung entstehen. 

Bei einer klimagerechten Flächennutzung wird die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie berücksichtigt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB). Durch die Aufstellung oder 
Änderung von Flächennutzungsplänen sowie ggf. durch die Ausweisung von Teilflächennutzungsplänen 
wird die Gewinnung erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet vorbereitet. Sie können gezielt für die 
öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie die Nutzung von Windenergie und Bio-
masse aufgestellt werden (§ 5 Abs. 2b BauGB). Um diese Ziele zu erreichen, werden Anlagenstandorte für 
erneuerbare Energien gesichert. Dies erfolgt im vorliegenden Flächennutzungsplan vor allem über die Si-
cherung von Flächen für die Windenergienutzung. Hierbei handelt es sich um privilegierte Nutzungen im 
Außenbereich. 

Bei Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie handelt es sich um Gewerbebetriebe. Sie sind 
im beplanten Innenbereich in Wohnbauflächen (außer in reinen Wohngebieten (vgl. § 3 BauNVO)) und in 
gemischten Bauflächen zulässig, soweit das Wohnen durch den Anlagenbetrieb nicht gestört wird. Solche 
Anlagen können auch in einer gewerblichen Baufläche oder in einer Sonderbauflächen, die für die Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien (§ 11 Abs. 2 BauNVO), geplant ist, vorgesehen 
werden. 
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Im Außenbereich sind Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Wärme (§ 35 
Abs. 1 Nr. 3 BauGB) z.B. aus Wind- und Wasserenergieanlagen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) privilegiert zuläs-
sig. Biomasseanlagen hingegen sind nur im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen, forstwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb und einer Feuerungswärmeleistung von max. 2,0 Megawatt 
sowie Kapazität von max. 2,3 Mio. Normkubikmeter im Außenbereich privilegiert zulässig (§ 35 Abs. 1 
Nr. 6b, d BauGB). Die genannten Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung können ebenfalls als EE-
Anlage im FNP dargestellt werden. Dies erfordert allerdings entsprechende Konzepte zur Flächenermitt-
lung. Bei entsprechendem Bedarf kann eine Ausweisung solcher Flächen auch durch die Erstellung von 
Teiländerungsplänen erfolgen.  

Es ist vorgesehen, im Rahmen der vorliegenden Gesamtfortschreibung den Bereich Freiflächen-Photovol-
taik mit behandeln. Der Bereich Windenergie soll in einem separaten Teilflächennutzungsplan nach er-
folgter Potentialstudie angegangen werden. 

2.11 Freiraum- und Erholung  

2.11.1 Grün- und Freiflächen 

Unter Grün- und Freiflächen sind parkartig oder gärtnerisch gestaltete Freiflächen im öffentlichen und im 
privaten Bereich zu verstehen. Diese Flächen dienen vor allem der Naherholung der im Umfeld wohnen-
den Bevölkerung, Spiel und Sport sowie als Teil der Straßenraum- und Platzgestaltung. 

Grün- und Freiflächen innerhalb von Siedlungen tragen vor allem zur Verbesserung des Kleinklimas (Ver-
dunstung, Abkühlung, Luftreinigung) und zur Aufwertung von Wohn- und Aufenthaltsqualität bei. Des 
Weiteren wird dadurch die Bodenversiegelung reduziert und eine Versickerung von anfallendem Oberflä-
chenwasser ermöglicht. Ebenso stellen solche Flächen in unterschiedlichem Maß einen Beitrag zur Arten-
vielfalt von Flora und Fauna dar. 

Á Parkanlagen und Naherholungsgebiete  

Aufgrund der in Teilen waldreichen und im Ganzen weitgehend ländlichen Prägung der VG Kusel-Alteng-
lan sowie ihrer Lage im Kuseler Bergland sind vielfältige Möglichkeiten für landschaftsgebundene Naher-
holung und Fremdenverkehr gegeben, so dass Tourismus und Fremdenverkehr auch wirtschaftlich für die 
Verbandsgemeinde eine Rolle spielen. 

Eine wichtige Rolle in der Naherholung und für den Tourismus spielen die zahlreichen Wander- und Rad-
wege. An dieser Stelle ist auch der Wildpark und Greifvogelzoo in Potzberg, welcher aufgrund seiner Weit-
läufigkeit, hohen Tierbestand und Flugschau das bekannteste Ausflugsziel in der Verbandsgemeinde ist 
und überregionale Anziehungskraft ausstrahlt. 

Á Friedhöfe 

CǊƛŜŘƘǀŦŜ ǎƻƭƭǘŜƴΣ αǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜƴΣ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ƘŜǘŜǊƻƎŜƴŜƴΣ ƎŜǎŎƘƛŎƘǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
ώΧϐ Ƴƛǘ .ŜȊǳƎ Ȋǳ ŘŜƴ ŘŀȊǳƎŜƘǀǊƛƎŜƴ 5ǀǊŦŜǊƴ ǳƴŘ {ǘŀŘǘǘŜƛƭŜƴ ώΧϐ ǊŜƭŀǘƛǾ ǿƻƘƴǳƴƎǎƴŀƘ ǳƴŘ ŜƛƴƎŜŦǸƎǘ ƛƴ 
das öffentliche Grün - ŀƴƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴάΦ42F

43 

Friedhöfe 

Flächenbedarf je Einwohner: 
Max 7,0 bis 10,0 m2/EW 
Mittel 4,5 bis 6,0 m2/E 

Grundstücksfläche: 
25 bis 40 ha 

Mindesteinzugsbereich: 
80.000 E 

Max. Entfernung: 
600 - 700 m (von Aussegnungshalle bis zur Grabstätte) 

Tabelle 13: Orientierungswerte für Friedhöfe nach BORCHARD43F

44  

 
43   Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S.87 
44  Vgl.: K. Borchard: Orientierungswerte für die städtebauliche Planung; München 1974; S. 225 
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Die Anwendung städtebaulicher Orientierungswerte ist allerdings auf Grund aktueller Veränderungen im 
Bestattungswesen (Urnen) nicht mehr sinnvoll. Es ist im Einzelnen über die Notwendigkeit von Erweite-
rungsflächen bzw. Rücknahme von Reserveflächen zu entscheiden.  

Bis zum Ende des Planungshorizonts sind weder Fehlbedarfe noch Überhänge zu erwarten. Die Flächen-
größe dieser Friedhöfe wird entsprechend gleichbleiben. 

Die genaue Lage bzw. der Standort sowie die ungefähren Flächengrößen der Friedhöfe sind dem Anhang 
zu entnehmen. 

Á Sport- und Freizeitanlagen 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gibt es unterschiedliche Flächen für Sportanlagen, die von der 
Bevölkerung genutzt werden können. 

Eine Bedarfsberechnung für Sportanlagen erfolgt im Rahmen des Flächennutzungsplanes nicht, da dies 
Aufgabe von entsprechenden Fachplanungen, wie z.B. einer Sportstättenbedarfsplanung, ist. Auch die 
Anwendung allgemeiner Orientierungswerte ist schwierig, da diese i.d.R. veraltet sind und nicht das ver-
änderte Sportverhalten, die örtliche Situation sowie die jeweilige potenzielle Auslastung und den jeweili-
gen Zustand berücksichtigen. 

Insbesondere befinden sich innerhalb der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan Rasensportplätze, da es 
eine Vielzahl an Fußballvereinen gibt. Einige der Ortsgemeinden haben zusätzlich noch Tennisplätze. 

Eine konkrete Auflistung der Sport- und Freizeitanlagen ist im Anhang des Dokumentes zu finden. 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde verfügen noch jeweils über sportliche Einrichtungen. Über 
aktuelle Erweiterungsziele liegen aktuell keine Angaben vor. Eine Überprüfung des Zustands der einzelnen 
Anlagen sollte regelmäßig durchgeführt werden, da die Nutzbarkeit einer Sporteinrichtung nicht nur von 
ihrer Größe, sondern auch von ihrer Qualität abhängig ist. 

Á Spiel- und Bolzplätze 

Zu den Freizeit- und Erholungsflächen zählen auch Kinderspielplätze, die vor allem in dichter besiedelten 
Gemeinden erhebliche Bedeutung haben. Besonders wichtig ist hier die fußläufige und gefahrlose Erreich-
barkeit. Die ausreichende Versorgung mit Spielplätzen und eine altersgerechte Förderung von Kindern ist 
insbesondere in Zeiten rückläufiger Geburtenraten eine weitere bedeutende Aufgabe der Flächennut-
zungsplanung. 

Zur Bewertung der vorhandenen Spielflächen in Bezug auf Einwohner- und Kinderzahl gibt es keine ge-
setzlich vorgeschriebenen Bedarfszahlen. Eine konkrete Bewertung der Situation kann nur im Rahmen 
einer Fachplanung z.B. einer Spielstättenleitplanung erfolgen. Denn wesentlich ist nicht nur die Deckung 
des flächenmäßigen Bedarfs, sondern auch eine angemessene Größe der jeweiligen Anlagen, die Erreich-
barkeit sowie Qualität der Ausstattung.  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung erfolgt somit lediglich eine Abschätzung des flächenmäßigen Be-
darfs als grober Anhaltswert auf gesamtstätischer Ebene.  

Hinweise auf Bedarfszahlen finden sich in der DIN 18 034. Diese verweist auf einen Mustererlass der ARGE 
BAU, Ziffer 4 und geht von 2 bis 4 m² pro Einwohner in Abhängigkeit von der Baustruktur und Einwohner-
dichte aus. In der ARGE BAU wird aber auch der AspŜƪǘ Ǿƻƴ αƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛƎŜƴ {ǇƛŜƭƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴά ƘŜǊǾƻǊπ
gehoben. Damit sind Flächen zur spontanen Spiel- und Bewegungsmöglichkeit gemeint, wie Fußgänger-
zonen und öffentliche Grünflächen. Eine weitere Orientierungsmöglichkeit stellen die Richtwerte der 
GALK (Ständige Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen Städtetag) von 1973 dar. Hier wird der 
Bedarf an Spielfläche mit nur 0,75 m² pro Einwohner angegeben (Brutto-Spielfläche; nutzbare Spielfläche 
zzgl. Rahmengrün). Auch Werke wie SCHÖNING/BORCHARD, 1992 geben den Durchschnittsbedarf mit ca. 
0,75 ha / EW an. Mit den bestehenden Spielplätzen besteht ca. 1,6 m2 Spielplatzfläche pro EW. 

Eine konkrete Auflistung der Spiel- und Bolzplätze ist im Anhang des Dokumentes zu finden. 

2.11.2 Landwirtschaftliche Flächen  

Zur Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft wurde am 16.03.2022 ein landwirtschaftlicher 
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Fachbeitrag bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz angefordert. 

Dieser liegt aktuell noch nicht vor und wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

2.11.3 Waldflächen 

Etwa ein Drittel der Fläche der Verbandsgemeinde ist von Waldflächen bedeckt, hierbei handelt es sich 
hauptsächlich um Laub- und Mischwald. 

Im Rahmen des Landschaftsplans werden zum Themenbereich Wald vertiefende Aussagen getroffen. 

2.11.4 Wasserflächen44F

45 

Im Gebiet der Verbandsgemeinde befinden sich zahlreiche kleinere Gewässerabschnitte. Besonders zu 
erwähnen ist als Gewässer zweiter Ordnung der Glan, welcher ein Zufluss der Nahe ist und die Verbands-
gemeinde von Süden nach Nordosten durchquert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15:  Wasserflächen/Gewässer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan45F

46 

2.11.5 Starkregenereignisse und urbane Sturzfluten  

Risiken 

Starkregenereignisse, die insbesondere in den Sommermonaten auftreten, wenn die warmen Luftmassen 
besonders hohe Mengen an Feuchtigkeit gespeichert haben, sind in der Regel Ereignisse, die lokal sehr 
begrenzt auftreten. In den betroffenen Orten und Regionen können auf lokal eng begrenzten Raum in-
nerhalb weniger Stunden Regenmengen von mehreren hundert Litern/m² zusammenkommen, die auch 
auf offenen, unversiegelten Böden in der kurzen Zeit nicht versickern, sondern oberirdisch abfließen und 
dabei ggf. Schlamm und Geröll mit sich reißen. Innerhalb bebauter Gebiete bringen derartige Ereignisse 
die Kanalisation binnen kürzester Zeit an die Grenzen der Kapazität, Wassermassen schießen dann sowohl 

 
45 Vgl.: http://www.geoportal.rlp.de/; Zugriff: 07/2022 

46 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/, Stand 29.07.2022 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/
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über Kanalschächte zurück in die Straßen und - teils über die Abflusssysteme - in die Gebäude. Immense 
Sachschäden sind die Folge und auch Menschenleben können im Einzelfall gefährdet sein.  

Ihre Brisanz ergibt sich insbesondere daraus, dass sie sich sowohl im Hinblick auf ihren Umfang noch den 
Ort des Geschehens schwer bis gar nicht vorhersagen lassen. Sie treffen dabei zudem auch Orte und Flä-
chen, die ansonsten von Hochwasserereignissen nicht betroffen sind und Bewohner, die in keiner Weise 
vorbereitet sind. 

Die Häufung und Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Ereignisse steigen voraussichtlich durch die zu erwar-
tenden Klimaveränderungen weiter an, und nur das vorsorgende Zusammenspiel diverser kommunaler 
und regionaler, aber auch privater Akteure kann eine Minimierung der Auswirkungen erreichen. Voraus-
setzung hierfür ist eine zielgerichtete Untersuchung dahingehend, welche Flächen potenziell besonders 
gefährdet sind, und welche Möglichkeiten der Vorsorge oder Schadensminderung im Einzelfall erforder-
lich und sinnvoll sind. 

Beides kann nur im Zuge einer detaillierten fachplanerischen Schutzkonzeption erfolgen, die für die Ver-
bandsgemeinde Kusel-Altenglan aktuell erarbeitet wird, da nicht nur bestehende Siedlungsflächen best-
möglich vor Schäden bewahrt werden sollen, sondern zu erwartende besondere Gefahren auch im Rah-
men neuer Planungen zu berücksichtigen sind.  

Sturzflutgefahrenkarten 

Seit November 2023 stehen im Geoportal Wasser von Rheinland-Pfalz46F

47 Sturzflutgefahrenkarten für 
Rheinland-Pfalz zur Verfügung. 

Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die Fließgeschwindigkeiten und die Fließrichtungen 
von oberflächlich abfließendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Dafür wurden drei Szenarien 
mit unterschiedlicher Niederschlagshöhe und -dauer betrachtet: 

Á ein außergewöhnliches Starkregenereignis (SRI 7) mit einer Regenmenge von ca. 40 - 47 mm in einer 
Stunde. 

Á ein extremes Starkregenereignis (SRI 10) mit einer Regenmenge von ca. 80 - 94 mm in einer Stunde. 

Á ein extremes Starkregenereignis (SRI 10) mit einer Regenmenge von ca. 124 - 136 mm in vier Stunden. 

Beim Gebrauch der Karten ist folgendes zu beachten: 

Á Anderes Ereignis - andere Auswirkungen! Die Karten machen exemplarisch deutlich, welche Auswir-
kungen bei den angenommenen Szenarien zu erwarten sind, stellen aber nicht alle denkbaren Fälle 
dar. Es sind stets noch stärkere Ereignisse möglich. 

Á Ein Modell kann die Realität nie vollständig abbilden! Das verwendete Modell der Landoberfläche 
kann nicht alle Strukturen berücksichtigen, die den Abfluss des Wassers beeinflussen. Zu beachten 
sind daher stets auch die realen Verhältnisse und Strukturen vor Ort! 

Á Übergänge von Sturzflut zu Hochwasser sind fließend! Starkregenereignisse betreffen typischerweise 
relativ kleine Gebiete. Um ihre Auswirkungen realistisch abzubilden, wurden deshalb für die vorlie-
gende Karten Gebiete von maximal 20 km2 einzeln betrachtet. Bei einigen kleineren oder mittelgro-
ßen Gewässern sind daher Überflutungsflächen am Oberlauf dargestellt, jedoch nicht am Unterlauf 
und auch nicht an großen Gewässern, die bei Starkregen ohnehin nicht über die Ufer treten. Für die 
meisten der betroffenen Gewässerabschnitte geben die Hochwassergefahrenkarten (siehe 
http://hochwassermanagement.rlp.de/servlet/is/200041/) Auskunft über die Überflutungsgefahr bei 
einem Hochwasser. 

Für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird zudem aktuell ein Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzeptes erarbeitet. Erkenntnisse aus diesem Konzept liegen noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden 
die Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz als Beiplan zum Flächennutzungsplan in Überla-
gerung mit den geplanten Baugebieten aufgenommen. 

Die Sturzflutgefahrenkarten des Landes haben aktuell keine Rechtsverbindlichkeit. Sie weisen zudem ggf. 

 
47  https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10361, Stand: Februar 2024 

https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10361
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Lücken in der Gefahrenbeurteilung auf, die auf Grund des angenommenen Einzugsgebietes von 20 km² 
sowie diversen pauschalen Annahmen resultieren. Genauso wenig sind bereits umgesetzte oder geplante 
Schutzmaßnahmen berücksichtigt.  

Aus diesem Grund wird folgendes empfohlen: 

Bei Eintritt in die Planungen zu einem Bebauungsplan oder sonstigen Satzungen für die neu ausgewiesen 
Bauflächen aber auch bei Maßnahmen im Bestand sollte das künftige Hochwasserschutzkonzept berück-
sichtigt werden und darin ggf. bestehende Empfehlungen in die jeweilige Planung eingestellt werden. Bis 
dahin liefern die jeweils aktuellen Karten des Landes Informationen zu möglichen Gefahren. 

2.11.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach dem Landesnaturschutzgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, für 
geplante Baumaßnahmen und die damit verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft Ausgleichsflächen 
für landschaftspflegerische Zwecke bereitzustellen. Als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen sind Maßnah-
men geeignet, die zu einer Verbesserung der Potentiale des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds füh-
ren, wenn diese im Zuge von Eingriffsvorhaben beeinträchtigt werden (Kompensation). 

Der parallel zum Flächennutzungsplan fortgeschriebene Landschaftsplan beinhaltet dabei konzeptionelle 
Aussagen, die sowohl räumlich als auch inhaltlich die Kompensation vorbereiten, insbesondere wurden 
bei der Auswahl der Suchkulissen die Vorgaben von § 15 Abs. 3 BNatSchG sowie §7 (1) LNatSchG berück-
sichtigt. 

Räume, die sich entsprechend den Aussagen des Landschaftsplanes in besonderer Weise für die Umset-
zung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft eignen 
und bereits einen ausreichenden Konkretisierungsgrad besitzen, werden im Landschaftsplan dargestellt. 
Im Flächennutzungsplan werden lediglich bereits rechtskräftig im Rahmen von Planungen festgesetzte 
Flächen nachrichtlich übernommen. 

Grundsätzlich sollen jedoch gemäß den Vorgaben von BNatSchG und LNatSchG bei der Konzeption von 
Ausgleichsmaßnahmen land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen nur im naturschutzrechtlich not-
wendigen Umfang in Anspruch genommen werden und ein stärkeres Gewicht auf Maßnahmen zur öko-
logischen Verbesserung unter Beibehaltung land- und forstwirtschaftlicher Bodennutzung gelegt werden. 
Diese sind in der Regel in Form des Vertragsnaturschutzes in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren 
der Land- oder Forstwirtschaft zu konzeptionieren und abzustimmen. 

Der Landschaftsplan identifiziert hierfür grundsätzlich geeignete Maßnahmen, in der Regel jedoch nicht 
flächenscharf hinreichend konkret abgrenzbare Räume, die in die Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes übernommen werden können. Bei der Auswahl geeigneter Kompensationsflächen und -maßnahmen 
im Rahmen der weiterführenden Planungen sind somit die entsprechenden Aussagen des Landschaftspla-
nes in besonderem Maß zu berücksichtigen. 

2.11.7 Schutzgebiete und -objekte 

Nachfolgend werden die bestehenden Schutzgebiete und -objekte in der Verbandsgemeinde Kusel-Alt-
englan aufgeführt. 

Innerhalb der rechtlich festgesetzten Schutzgebiete sind Natur und Landschaft zu schützten, wobei die 
jeweilige Schutzgebietsbezeichnung Aufschluss über den Schutzzweck und die jeweiligen Gebote und Ver-
bote gibt. Handlungen, die zu Zerstörungen, Beschädigungen und Veränderungen der Schutzgebiete, der 
Landschaftsbestandteile und der Naturdenkmale führen können, sind innerhalb dieser Bereiche unzuläs-
sig. 

2.11.7.1 Natura 2000 

Natura 2000 ist ein europaweites Netzwerk zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa. Es knüpft 
ein zusammenhängendes ökologisches Netz naturnaher Gebiete, bestehend aus ausgewählten Gebieten 
ƴŀŎƘ ŘŜǊ CŀǳƴŀπCƭƻǊŀπIŀōƛǘŀǘπwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ όCCIπwƛŎƘǘƭƛƴƛŜύ ǳƴŘ ŘŜǊ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ 
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Union. In diesen Richtlinien werden Arten und Lebensraumtypen genannt, die besonders schützenswert 
sind und für die ein Schutzgebietsnetz aufgebaut werden soll. 

Natura 2000 führt auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan verschiedene Flächen gemäß 
ŘŜǊ CŀǳƴŀπCƭƻǊŀπIŀōƛǘŀǘπwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ǳƴŘ ŘŜǊ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ŘŜǊ 9¦ ŀǳŦΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ǎƻƎŀǊ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ǸōŜǊπ
lagern. 

2.11.7.2 FFH-Gebiete47F

48: 

Á DE-6310-301 Baumholder und Preußische Berge 

Á DE-6410-301 Ackerflur bei Ulmet 

Á DE-6411-301 Kalkbergwerke bei Bosenbach 

Á DE-6411-303 Grube Oberstaufenbach 

 
Abb. 16:  Übersicht FFH-Gebiete in der Verbandsgemeinde 

2.11.7.3 Vogelschutzgebiet48F

49: 

Á DE-6310-401 Baumholder  

2.11.7.4 Landschaftsschutzgebiete49F

50 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind folgende Landschaftsschutzgebiete vorhanden: 

Á Holzbachtal - 07-LSG-7336-011 (Rechtsverordnung vom 28.09.1977)  

Á Mittleres Glantal - 07-LSG-7336-013 (Rechtsverordnung vom 28.09.1977) 

 
48  Vgl.: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff: 08/2022, ausführliche Beschreibung siehe Landschaftsplan 

der VG Kusel-Altenglan  
49  LANIS, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff 08/2022 
50  Vgl.: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff: 08/2022, ausführliche Beschreibung siehe Landschaftsplan 

der VG Kusel-Altenglan 

https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/
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Á Königsland - 07-LSG-7336-012 (Rechtsverordnung vom 08.12.1969) 

 
Abb. 17:  Übersicht Landschaftsschutzgebiete in der Verbandsgemeinde 

2.11.7.5 Naturpark50F

51 

Innerhalb der Verbandsgemeinde ist kein Naturpark vorhanden. 

2.11.7.6 Naturschutzgebiete51F

52 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind folgende Naturschutzgebiete vorhanden: 

Á Mittagsfels ς NSG-7336-026 (Rechtsverordnung vom 11.12.1979) 
Á Steinalbmündung ς NSG-7336-104 (Rechtsverordnung vom 15.12.1988) 
Á Wartekopf ς NSG-7336-159 (Rechtsverordnung vom 02.05.1991) 
Á Steinbruch am Steinberg ς NSG-7336-187 (Rechtsverordnung vom 18.12.1995) 

 
51  LANIS, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff 08/2022 
52  Vgl.: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff: 08/2022, ausführliche Beschreibung siehe Landschaftsplan 

der VG Kusel-Altenglan 
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Abb. 18:  Übersicht Naturschutzgebiete in der Verbandsgemeinde 

2.11.7.7 Naturdenkmale im Planungsgebiet52F

53 

Folgende Naturdenkmale finden sich in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan: 

Á ND-7336-390 5-stämmige Rotbuche 

Á ND-7336-402 Schillereiche auf dem Wartekopf 

Á ND-7336-382 Friedhofsanlage und Baumbestand 

Á ND-7336-381 Dicke Eiche 

Á ND-7336-396 Eiche 

Á ND-7336-398 1 Eiche 

Á ND-7336-397 1 Eiche 

Á ND-7336-379 Buche am Windhof 

Á ND-7336-386 5-stämmige Eiche am Höhenweg in der Winterhell 

Á ND-7336-384 Hubertuseiche 

Á ND-7336-377 Friedenslinde 

Á ND-7336-376 1 Laufbrunnen mit 2 Eschen 

Á ND-7336-414 Linde in Rutsweiler 

Á ND-7336-400 5 Linden 

Á ND-7336-399 2 Linden  

Á ND-7336-401 2 Linden 

Á ND-7336-388 Baumanlage im alten Friedhof  

 
53  Vgl.: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/, Zugriff: 08/2022, ausführliche Beschreibung siehe Landschaftsplan 

der VG Kusel-Altenglan 
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Á ND-7336-385 Eiche in der Bachwiese 

2.11.7.8 Geschützte Biotope im Planungsgebiet  

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind zahlreiche geschützte Biotope vorhanden. Die Flä-
chen gem. § 30 BNatSchG sind in der Karte Biotoptypenkartierung dargestellt. 
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3 PLANUNGSGRUNDLAGEN UND VORGABEN 

3.1 Ziele der Raumordnung  

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm 

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ist nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen 
der Raumordnung anzupassen. 

Das Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) ist am 25.11.2008 in Kraft getreten. Es wurde zwischenzeit-
ƭƛŎƘ ƳŜƘǊŦŀŎƘ ŦƻǊǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜ ǾƛŜǊǘŜ ¢ŜƛƭŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎΣ ǿŜƭŎƘŜ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ α9ƴŜǊƎƛŜǾŜǊǎƻǊπ
ƎǳƴƎά ŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǘΣ ǿǳǊŘŜ ƛƳ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлнм ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ōŜƪŀƴƴǘ ƎŜƳŀŎƘǘΦ 

Im Landesentwicklungsprogramm wird der koordinierende fach- und ressortübergreifende räumliche 
Ordnungsrahmen für die Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz abgebildet. Das Programm legt die Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung fest, die von den Gemeinden bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Diese be-
ziehen sich auf die räumliche Struktur des Landes (Raumstruktur, Siedlungs- und Freiraum, zentralörtliche 
Gliederung, Entwicklungsschwerpunktee und Entwicklungsachsen) sowie auf verschiedene Sachbereiche 
(z.B. Wirtschaft, Landwirtschaft Forstwirtschaft, Erholung usw.) Die siedlungsräumliche Grundstruktur 
wird mit Hilfe von großmaßstäblichen Raumkategorien dargestellt. Die Verbandsgemeinde Kusel-Alteng-
lan ist gemäß LEP IV als ländlicher Raum eingestuft und hat mit Kusel ein verpflichtendes kooperierendes 
Mittelzentrum mit Lauterecken. Das nächstgelegene Oberzentrum ist Kaiserslautern, und die nächstgele-
genen Mittelzentren sind Baumholder, Lauterecken, Ramstein-Miesenbach und Landstuhl. 

Im Juni 2023 wurde die Erarbeitung des fünften Landesentwicklungsprogramms (LEP V) bekanntgegeben. 
Die Schwerpunkte des neuen Programms werden die Nahversorgung, die Energiewende, eine zukunfts- 
und wettbewerbsfähige Wirtschaftsentwicklung sowie bedarfsgerechte Wohnflächen sein. 

 

Abb. 19:  Ausschnitt LEP IV ς Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan53F

54 

In der VG Kusel-Altenglan liegen mehrere landesweit bedeutsame Bereiche für die Landwirtschaft. 

 
54 Ministerium des Inneren und für Sport, https://rauminfo.rlp.de/rauminfo/index.php?service=lep_open, Zugriff 08/2022 

https://rauminfo.rlp.de/rauminfo/index.php?service=lep_open
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Außerdem befinden sich landesweit bedeutsamen Bereiche für den Grundwasserschutz, für die Wind-
energie und für Erholung und Tourismus im Gebiet der Verbandsgemeinde. Der Norden liegt zudem in-
nerhalb einer Kernfläche für den Biotopverbund.  

3.1.1.1 4. Teilfortschreibung ς YŀǇƛǘŜƭ α9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜƴ 

5ƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜ ǾƛŜǊǘŜ ¢ŜƛƭŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎΣ ǿŜƭŎƘŜ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ α9ƴŜǊƎƛŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎά ŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǘΣ ǿǳǊŘŜ ƛƳ 
Dezember 2021 öffentlich bekannt gemacht. Im Januar 2023 wurde die Fortschreibung des Kapitels durch 
den Ministerrat dann beschlossen. Die Fortschreibung strebt eine dynamischere Entwicklung beim Zubau 
von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik an.  

Durch die Änderung im LEP IV werden beispielsweise die Mindestabstände von Windrädern zu Wohnsied-
lungen auf einheitlich nur noch 900 Meter ς gemessen ab Mastfußmitte ς reduziert. Weitere Neuerungen 
sind, dass die Windenergienutzung in Naturpark-Kernzonen künftig nicht mehr vollständig ausgeschlossen 
ist und in den regionalen Raumordnungsplänen künftig Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen ausgewiesen sein müssen. Der Schutz des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal wird durch 
die Anpassungen im LEP IV ebenso erweitert. 

Entsprechend bestehen Veränderungen bei den Grundsätzen (G) und Zielen (Z) des Landesentwicklungs-
programm in Bezug auf den Ausbau von Erneuerbaren Energien. 

Der neue Grundsatz 166 c zum Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sieht demnach vor, dass die 
Inanspruchnahme von Ackerflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen durch ein regionales und landes-
weites Monitoring beobachtet werden soll. Es geht entsprechend um eine angemessene Berücksichtigung 
der landwirtschaftlichen Belange. IƛŜǊȊǳ ōŜǎǘŜƘǘ Ŝƛƴ α[ŜƛǘŦŀŘŜƴ ȊǳǊ tƭŀƴǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ Ǿƻƴ CǊŜƛŦƭŅπ
chen-tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴ ŀǳǎ ǊŀǳƳƻǊŘƴŜǊƛǎŎƘŜǊ {ƛŎƘǘά54F

55, in welchem erläutert wird, dass landesweit die 
Nutzung von weiteren Ackerflächen für FFPV-Anlagen auf 2 % begrenzt werden soll. In einzelnen Kom-
ƳǳƴŜƴ ƛǎǘ ŘƛŜ !ǳǎǿŜƛǎǳƴƎ Ǿƻƴ ƳŜƘǊ ŀƭǎ н ҈ ƳǀƎƭƛŎƘΣ αǎƻƭŀƴƎŜ ŘƛŜǎ Ƴƛǘ ŘŜƴ .ŜƭŀƴƎŜƴ ŘŜǊ ǀǊǘƭƛŎƘŜƴ [ŀƴŘπ
ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǾŜǊŜƛƴōŀǊ ƛǎǘά55F

56.    

Im Vorfeld der Gesamtfortschreibung des Flächennutzugsplans der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
wurde eine Freiflächen-Photovoltaik-Studie für das Gebiet der Verbandsgemeinde durchgeführt, da auch 
diese den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien anstrebt. Die Berücksichtigung der Grundsätze 
und Ziele des Landesentwicklungsprogramms sind demnach zu beachten und einzuhalten. 

3.1.2 Regionalplanung 

3.1.2.1 Darstellungen und Rechtswirkung 

Regionalpläne entfalten zunächst keine Drittwirkung. Erst durch die Entwicklung der Bauleitplanung aus 
den Regionalplänen oder im Rahmen von bestimmten Genehmigungsverfahren erlangt er rechtliche Wir-
kung für Dritte. 

Der Regionalplan legt die regionalen Ziele der Raumordnung und Landesplanung für alle raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen fest. Zudem konkretisiert er die Entwicklungsvorstellungen zusammen-
hängender Lebens- und Wirtschaftsgebiete und legt über kommunale Grenzen hinweg die Richtung für 
die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Gebietes fest. Dabei ist zwischen Zielen als verbindliche 
Vorgaben (ggf. nur Zielabweichungsverfahren möglich) und Grundsätzen als abwägungsrelevante Belange 
zu unterscheiden. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung anzupassen.  

Der für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan maßgebliche Regionalplan Westpfalz ist aus dem Jahr 
2012. Dieser wurde seitdem insgesamt dreimal fortgeschrieben, zuletzt 2018 mit Genehmigung 2020. 

 
55 Leitfaden zur Planung und Bewertung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen aus raumordnerischer Sicht vom 26.01.24, Vollzugshinweise zur 4. 

Landesverordnung zur Änderung über das Landesentwicklungsprogramm 
56  Leitfaden zur Planung und Bewertung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen aus raumordnerischer Sicht vom 26.01.24, Vollzugshinweise zur 

4. Landesverordnung zur Änderung über das Landesentwicklungsprogramm, S. 7 
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Folgende regionalplanerische Ziele und Grundsätze werden im Regionalplan ausgewiesen: 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Regionalplan Westpfalz, Raumnutzungskarte, 3. Teilfortschreibung 2018, Fassung zur Genehmi-
gung, Stand August 202256F

57 

Die Planungsgemeinschaft Westpfalz hat im November 2022 den Beschluss zur Erteilung der 4. 

 
57  Regionalplan Westpfalz, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV, https://www.pg-westpfalz.de/wp-content/uplo-

ads/2021/08/ROP_IV_Gesamtkarte_TF3_2018_final.pdf, Zugriff 08/2022 
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Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans in den Bereichen Erneuerbare Energien, Beson-
dere Funktion Gewerbe und Schwellenwerte für die Wohnbauflächenausweisung gefasst. 

Mit der Überarbeitung des Kapitelǎ α9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜƴά sollen insbesondere auch die entsprechenden 
Bundes- und Landesvorgaben zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien umgesetzt 
werden. Durch die Überarbeitung der YŀǇƛǘŜƭ α.ŜǎƻƴŘŜǊŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ DŜǿŜǊōŜά ǳƴŘ α{ŎƘǿŜƭƭŜƴǿŜǊǘŜ ŦǸǊ 
²ƻƘƴōŀǳƭŀƴŘŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎŜƴά ǎƻƭƭŜƴ ŀƪǘǳŜƭƭŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƳƛǘŜƛƴōŜȊƻπ
gen werden. 

Für die Erarbeitung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan wurde der aktuell rechtskräftige Regionalplan als Grundlage genutzt (ROP Westpfalz, 3. Teilfort-
schreibung 2018). Derzeit läuft jedoch die Fortschreibung zum Themenbereich Gewerbe, die Themenbe-
reiche Photovoltaik sowie Siedlung werden folgen.  

3.1.2.2 Zentrale Orte, Funktionszuweisungen und Schwellenwertparameter 

Der regionalen Siedlungsstruktur liegt das Prinzip der dezentralen Konzentration in Form des punktachsi-
alen Siedlungssystems zu Grunde. Gebildet wird dieses aus einem hierarchisch gestuften System zentraler 
Orte (Ober-, Mittel- und Grundzentren), die durch Verkehrsachsen miteinander verbunden sind. 

Das System der zentralen Orte sichert im Gesamtbereich der Region die überörtliche Versorgung der Be-
völkerung mit Gütern und Dienstleistungen. Daher sind sie eine wichtige Voraussetzung für eine gezielte 
Standortpolitik und den effektiven Einsatz öffentlicher Mittel. Die Ausweisung zentraler Orte richtet sich 
nicht nur nach der gegebenen Versorgungsfähigkeit von Standorten, sondern auch nach den Versorgungs-
bedürfnissen der Verflechtungsbereiche. Die Abgrenzung des jeweiligen Verflechtungsbereiches und die 
Einstufung des zentralen Ortes sind, neben der je nach Zentralität definierten Mindestausstattung, von 
weiteren Faktoren abhängig: 

Á Erreichbarkeit (Weg-/ Zeitentfernung) 

Á Tragfähigkeit (Mindesteinwohnerzahl) 

Á Überschussbedeutung (Ausstattung im Vergleich zu Nachbarorten) 

Die Ausweisung von Ober- und Mittelzentren erfolgt nach bestimmten Kriterien durch das Landesent-
wicklungsprogramm Rheinland-Pfalz)57F

58. Die Ausweisung von Grundzentren dagegen wird im Regionalen 
Raumordnungsplan (RROP) unter Berücksichtigung der durch das LEP vorgegebenen Ausweisungskrite-
rien vorgenommen. 

Ergänzt wird das oben beschriebene System der zentralen Orte um Gemeinden mit besonderen Funkti-
ƻƴǎȊǳǿŜƛǎǳƴƎŜƴ ǿƛŜ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ α²ƻƘƴŜƴ ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜάΦ 

Zentrale Orte 

Das LEP weist die Stadt Kaiserslautern als Oberzentrum der Region mit oberzentralem Entwicklungs-
schwerpunkt aus. Des Weiteren werden Kusel, Baumholder, Lauterecken, Ramstein-Miesenbach und 
Landstuhl als Mittelzentren dargestellt. Die Mittelzentren haben eine wichtige Bedeutung, da sie als sol-
che bedeutsamen Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und 
politischen Bereich sowie für weitere private Dienstleistungen sind. 

Die Ortsgemeinde Altenglan wird im ROP als Grundzentrum dargestellt. Weitergehende zentralörtliche 
Zuweisungen bestehen nicht. 

Besondere Funktionen 

Für eine regional bedeutsame gewerbliche Entwicklung sind die nachfolgenden Standortbereiche grund-
sätzlich geeignet: 

- LK Kusel: Erweiterung Standort Konken auf Gemarkung Schellweiler (Inhalt der Zweiten Teil-
fortschreibung des ROP IV) 

 
58  Vgl.: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Oberste Landesplanungsbehörde: Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz. Mainz, 2008 
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Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus, auf den jede Gemeinde grundsätzlich Anspruch hat, kön-
nen den Gemeinden besondere Funktionen zugewiesen werden.  

Von den zur Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gehörenden Ortsgemeinden besitzen die Ortsgemeinden 
Altenglan, Kusel, Rammelsbach, Theisbergstegen sowie Ulmet die besondere Funktion Wohnen. Alteng-
lan, Kusel und Rammelsbach wurden zusätzlich noch die besondere Funktion Gewerbe zugewiesen. 

Die planerische Operationalisierung der besonderen Funktion Wohnen erfolgt über die Bestimmung von 
Schwellenwerten für die Wohnbauflächenausweisung, wobei die Funktionskennzeichnung W selbst für 
die Quantifizierung des Schwellenwertes in Abhängigkeit der Bestimmung regionalplanerisch sinnvoller 
Orte für die Wohnbauflächenentwicklung herangezogen wird. 

Zur Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist darauf hinzuwirken, die quantitative Flächen-
neuinanspruchnahme zu reduzieren sowie die ggf. notwendige Flächenneuinanspruchnahme über ein Flä-
chenmanagement qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Der Innenentwicklung ist hierbei Vorrang 
vor der Außenentwicklung einzuräumen. Hierzu werden Schwellenwerte unter Berücksichtigung des de-
mografischen Wandels und regionaler Ausgangsbedingungen als Ziel der Raumordnung festgelegt. Mit 
den Schwellenwerten gibt der ROP der Bauleitplanung einen quantitativen Rahmen für die Siedlungsent-
wicklung vor, um die Flächenneuinanspruchnahme zu reduzieren.  

Z 7: Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem unter Berücksichtigung der mittleren Variante der Bevöl-
kerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ermittelten Bedarfes an weite-
ren Wohnbauflächen, abzüglich sowohl des Innen- als auch des Außenpotenzials (Bedarfswert ς Potenzi-
alwert) zum Zeitpunkt der jeweiligen Fortschreibung der Bauleitpläne.  

Die Bestimmung der konkreten Bedarfswerte bedarf der Quantifizierung. Vorgeschaltet ist dem Quantifi-
zierungsansatz die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit Eigenentwicklung und Gemeinden, die die 
Funktion Wohnen verstärkt entwickeln sollen ς W-Gemeinden. Als Gemeinden mit W-Funktion werden 
die bisher ausgewiesenen Gemeinden mit qualifiziertem ÖPNV-Anschluss (taktaffine Schienen- und Bus-
verbindungen) und mit relativ stabilem Verlauf der Entwicklung der Zahl der Bevölkerung gekennzeichnet.  

Der Bedarfswert wird als Bruttobauland für einen Zeitraum von 12 Jahren auf Basis der voraussichtlichen 
Bevölkerung im Jahr 2030 ermittelt. Dem Bedarfswert werden die Baulandpotenziale der landesweit ein-
heitlichen Erhebung aus Raum+ Rheinland-Pfalz gegenübergestellt. 

Der Quantifizierungsansatz stellt sich dann wie folgt dar: 

Z 8: Bei Gemeinden mit W-Funktion wird ein Wert von 3,2 Wohneinheiten (WE) pro Jahr und 1.000 Ein-
wohner (E) als ausreichend festgelegt. Bei Gemeinden mit Eigenentwicklung bestimmt sich der Wert de-
finitionsgemäß niedriger und wird ς normativ setzend ς mit 2,0 WE/Jahr/1.000 E festgelegt.  

G 9: Dabei sind folgende Mindestdichtewerte zugrunde zu legen für  

Á Gemeinden mit Eigenentwicklung: 15 WE/ha (Bruttobaufläche)  

Á W-Gemeinden 20 WE/ha (Bruttobaufläche)  

Z 10: Die Wohnbauflächenausweisung einer Gemeinde darf den bestimmten Schwellenwert zur Auswei-
sung weiterer Wohnbauflächen i. d. R. nicht überschreiten. Übersteigt das zum Zeitpunkt einer Teilfort-
schreibung eines vorbereitenden Bauleitplanes ermittelte, für eine Wohnbebauung geeignete Flächenpo-
tenzial den Bedarf an weiteren Wohnbauflächen (Schwellenwert), kann die Darstellung einer weiteren 
Wohnbaufläche durch die Rücknahme einer bestehenden, noch nicht realisierten Wohnbauflächendar-
ǎǘŜƭƭǳƴƎ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ƛƴ ƎƭŜƛŎƘŜǊ CƭŅŎƘŜƴƎǊǀǖŜ ŜǊŦƻƭƎŜƴ όǎƻƎΦ αCƭŅŎƘŜƴǘŀǳǎŎƘάύΦ 5ŀōŜƛ ŘŀǊŦ ŘŜǊ ƴŀŎƘ ½ у Ȋǳ 
quantifizierende Bedarf den Bedarf, der durch die weitere Wohnbauflächendarstellung befriedigt werden 
kann, nicht überschreiten. Die Regelausnahme ist dann zulässig, wenn die Summe der bestimmten 
Schwellenwerte der Ortsgemeinden den Schwellenwert für das Gebiet der Verbandsgemeinde nicht über-
schreitet. 

Die besondere Funktion Gewerbe ǿƛǊŘ αŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ±ŜǊƪƴǸǇŦǳƴƎ ŦǳƴƪǘƛƻƴǎǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŦŀƪǘƻπ
ren wie Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturpotenzial, Flächen- ǎƻǿƛŜ !ǊōŜƛǘǎƪǊŅŦǘŜǇƻǘŜƴȊƛŀƭ ώΧΦϐ ŘŜƴ 
zentralen Orten höherer Stufe sowie achsaffinen zentralen Orten zugewiesen, sofern dort der 
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Á vorhandene Gewerbebesatz Baulandausweisungen über die Eigenentwicklung hinaus erfordert bzw. 

Á das produzierende Gewerbe verstärkt entwickelt werden soll. 

Z 5: Standorte bzw. Standortbereiche mit der besonderen Funktion G haben auf Basis gewerblich-indust-
rieller Standortkonzepte Bauflächen im Rahmen der Bauleitplanung vorzuhalten und bei Bedarf zu entwi-
ŎƪŜƭƴΦά58F

59 

3.1.3 Achsenfunktionen 

Die BAB 62 durchquert die Verbandsgemeinde von Westen nach Süden und stellt damit die Verbindung 
zwischen der A 1 und der A 6 dar, um einen Anschluss der Regionen Trier, Luxemburg, Eifel und Hunsrück 
an die A 6 Richtung Rhein-Neckar-Gebiet zu erreichen. 

Die B420 durchläuft die Verbandsgemeinde von Südwesten nach Nordosten. Sie verläuft nahe der Orts-
gemeinden Selchenbach, Konken, Kusel, Rammelsbach, Altenglan, Bedesbach, Erdesbach, Ulmet und 
Rathsweiler.  

Die B423 quert ab der Gemeinde Altenglan von Norden nach Süden die Verbandsgemeinde. Altenglan, 
Rutsweiler am Glan und Theisbergstegen sind naheliegende Ortsgemeinden. Nahe der Ortsgemeinde Alt-
englan befindet sich die Verbindungsstelle der B420 und B423.  

 

 

Abb. 21: Region Westpfalz, Funktionales Straßennetz59F

60 

3.1.4 Sicherung und Schutz von Flächen mit besonderen Funktionen60F

61 

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind durch Vorrang und Vorbe-
haltsgebietsausweisungen der Regionalplanung eingeschränkt. Diese Ausweisungen dienen zur Abwehr 
von Nutzungsansprüchen, die der jeweiligen Vorrang- bzw. Vorbehaltsfunktion entgegenstehen. So soll 
erreicht werden, dass die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen geschützt werden und die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Region Rheinpfalz erhalten wird. 

Vorranggebiete sind für eine bestimmte raumbedeutsame Nutzung oder Funktion vorgesehen und schlie-
ßen andere unvereinbare raumbedeutsame Nutzungen aus. Im Gegensatz hierzu sind innerhalb von 

 
59  Vgl.: Regionalplan Westpfalz, 2012, S. 19 
60  Vgl.: Regionalplan Westpfalz, 2012, S. 47 
61  Vgl.: Regionalplan Westpfalz, 2012 und 2014 
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Vorbehaltsgebieten diese konkurrierenden Nutzungen jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen. Bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen soll einer bestimmten raumbedeutsa-
men Nutzung oder Funktion allerdings ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 

3.1.4.1 Vorranggebiete Landwirtschaft 

Die Ausweisung von Vorranggebieten für die Landwirtschaft zielt primär auf den Erhalt der natürlichen 
Produktionsgrundlage Boden, speziell auch dort, wo noch gute agrar- und betriebsstrukturelle Verhält-
nisse gegeben sind, und deren Schutz vor Inanspruchnahme durch konkurrierende Nutzungen. Sie bein-
haltet einen Vorrang gegenüber konkurrierenden Nutzungsansprüchen.  

Vorranggebiete für landwirtschaftliche Nutzungen finden sich vor allem im nördlichen, aber auch im west-
lichen Teil der VG wieder.  

3.1.4.2 Vorbehaltsgebiete Regionaler Biotopverbund 

Zur Sicherung heimischer Tier- und Pflanzenarten, deren Populationen sowie ihrer Lebensräume und Ge-
meinschaften wird auf Landesebene ein naturschutzfachlicher Biotopverbund festgelegt. Bestandteile des 
Biotopverbundes auf Landesebene sind rechtsverbindliche Festsetzungen als Natura 2000 Gebiete (FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete), Kernzonen des Biosphärenreservates NP-Pfälzerwald, Naturschutzge-
biete sowie die Verbindungsflächen entlang der Gewässer (vorhandene und geplante Überschwem-
mungsgebiete). 

Der regionale Biotopverbund ergänzt den landesweiten Biotopverbund um regional bedeutsame Funkti-
onsräume für den Arten- und Biotopschutz sowie um Verbindungselemente, die sich aus landesweit ab-
gegrenzten Wildtierkorridoren und den Lebensraumansprüchen der regionalen Leitarten ergeben.  

Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund sollten Maßnahmen zur Aufwertung 
und Neuentwicklung potenziell geeigneter Flächen, welche künftig Funktionen im Biotopverbund über-
nehmen sollen, verwirklicht werden.  

Vorbehaltsgebiete Regionaler Biotopverbund sind vor allem im östlichen Bereich der VG Kusel-Altenglan 
vorhanden, sowie zwischen den Ortsgemeinden Ruthweiler und Ehweiler.  

3.1.4.3 Vorbehaltsgebiet für die Sicherung des Grundwassers 

Die ausreichende Sicherung des Wasserdargebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht ist grundle-
gende Voraussetzung bzw. Funktionsbedingung der Daseinsgrundfunktionen. Die Sicherung des Was-
serdargebots setzt die Sicherung der Grundwasserneubildung voraus; dies bedingt Freiraumschutz. Die 
Rückhaltung von Niederschlagswasser in der Fläche ist weiter zu verbessern, die Versiegelung von Böden 
soll nur in den unbedingt erforderlichen Umfängen erfolgen, ggf. sind Möglichkeiten zur Versickerung von 
Niederschlagswasser zu schaffen. 

Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für die Sicherung des Grundwassers ist bei Nutzungen darauf zu achten, 
dass hiervon keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Grundwasserqualität und die Grundwasser-
neubildung ausgehen.  

Innerhalb der Verbandsgemeinde sind solche Gebiete nicht vertreten.  

3.1.4.4 Vorbehaltsgebiete Erholung/ Tourismus 

Die Ausweisung zielt vor allem auf die besondere Beachtung der Vielfalt und Eigenart vorhandener Natur- 
und Kulturlandschaften und insbesondere des Landschaftsbildes als Grundlage der landschaftsgebunde-
nen Erholung. 

Der Ausbau der Fremdenverkehrsinfrastruktur wird angesprochen, steht aber unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt der ressourcenschonenden Entwicklung, der Wahrung der landschaftlichen und kulturellen Ei-
genheiten und der Tragfähigkeit des Raums. 

Es ist in erster Linie der Bereich zwischen Dennweiler-Frohnbach und Ruthweiler sowie um Horschbach 
herum als Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus gekennzeichnet. 
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3.1.4.5 Grünbrücke/ Querungsmöglichkeit 

Erfordernisse zur Sicherung und zur Entwicklung von Arten, Biotopen und geschützten Flächen nach § 28 
Landesnaturschutzgesetz, die außerhalb des regionalen Biotopverbundes liegen, sind auf Ebene der Fach- 
und Bauleitplanung umzusetzen. Hierzu zählen unter anderem Grünbrücken und andere Möglichkeiten, 
welche zur Überwindung besonders markanter Trennungslinien innerhalb bestehender Wanderkorri-
dore/ Lebensräume erforderlich sind. 

Eine solche Querungsmöglichkeit tritt in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan nicht auf.  

3.1.4.6 Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau 

Südlich der Ortsgemeinden Ehweiler, Bedesbach und Thallichtenberg sowie zwischen Altenglan und Theis-
bergstegen sind Vorbehaltsgebiete zum Rohstoffabbau dargestellt. 

Hierbei handelt es sich um Lagerstätten, welche vorsorglich freigehalten und gesichert werden sollen. 
Dies bewirkt, dass Nutzungsänderungen, die eine Rohstoffgewinnung auf Dauer ausschließen (Siedlungs-
vorhaben, Trassenführungen Ver- und Entsorgung etc.) unterbleiben sollen. 

3.1.4.7 Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz 

Entlang des Glans sowie des Kuselbachs befinden sich innerhalb der Verbandsgemeinde Vorbehaltsge-
biete für den Hochwasserschutz. 

Innerhalb dieser sollen sich Vorhaben und Maßnahmen an den Erfordernissen zur Sicherung der natürli-
chen Retentionsräume oder deren Verbesserung orientieren. 

3.1.4.8 Vorranggebiet Windenergienutzung  

Östlich von Blaubach befindet sich ein Vorranggebiet für Windenergienutzung.  

3.2 Kommunale und sonstige Fachplanungen 

3.2.1 Landschaftsplan 

Parallel zur Erarbeitung und Aufstellung des Flächennutzungsplans 2035 wird ein Landschaftsplan aufge-
stellt. Laut § 5 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG vom 6.10.2015) werden die 
[ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŅƴŜ ŀƭǎ αƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ tƭŀƴǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ ŦǸǊ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜ ŜǊǎǘŜƭƭǘ ǳƴŘ 
unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als Darstellungen in 
ŘƛŜ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴάΦ  

Im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsplanes erfolgt eine Aktualisierung der Datengrundlagen (z.B. 
Durchführung einer aktuellen Biotoptypenkartierung) und eine Anpassung an die heutigen Anforderun-
gen der Planung. Dabei sind auch die im Rahmen der Landschaftsplanung zu entwickelnden landespflege-
rischen Zielvorstellungen zu überprüfen und unter Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde hinsicht-
lich der darstellbaren Entwicklungsziele im Hinblick auf Artenschutz, Biodiversität, Naturschutz und Land-
schaftspflege zu aktualisieren. 

Bezüglich möglicher Eingriffe erfolgt im Rahmen der Landschaftsplanung die Beschreibung von land-
schaftspflegerischen Zielvorstellungen sowie von Vorschlägen für Flächen, die für ökologische Aufwer-
tungsmaßnahmen geeignet sind. Die Auswahl dieser Bereiche orientiert sich dabei an den Vorgaben des 
BNatSchG §15 Abs.3, bzw. §7 Abs. 1 u. 2 LNatSchG Rheinland-Pfalz und ergänzt die bereits im Informati-
onssystem LANIS dargestellten Flächen der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz. Maßgeblich für die 
Auswahl der dargestellten Flächen sind somit insbesondere die Vorgaben des neuen Landesnaturschutz-
gesetzes vom 06.10.2015, Kompensationsmaßnahmen vorrangig auf bestimmte Gebiete und Maßnah-
mentypen zu lenken. 

Für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist grundsätzlich von einem erhöhten Aufwand zur Ermitt-
lung der naturschutzfachlichen Belange auszugehen. 

Hinweis: 
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Solange sowohl Flächennutzungsplan als auch Landschaftsplan erst einen Vorentwurfs- bzw. vorläufigen 
Sachstand aufweisen, wird es als sinnvoll erachtet, die Planungen zunächst als getrennte Konzepte in die 
erste Stufe des Beteiligungsverfahrens zu geben, da beide Planungen sich erst nach der Abfrage weiterer 
wesentlicher Informationen durch die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Bürger verfestigen und 
konkretisieren werden. 

Zu begründen ist dies damit, dass die für die Übernahme der landschaftsplanerischen Inhalte in den Flä-
chennutzungsplan erforderliche Abwägung erst dann fundiert auf der Wissensbasis aller relevanten Infor-
mationen erfolgen kann. 

3.2.2 Einzelhandelskonzept61F

62 

Im November 2022 erteilte die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan der GMA, Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, den Auftrag zur Erstellung eines Einzelhandelskonzepts. Der Ausbau 
der Nahversorgung in der Stadt Kusel war hierbei ein wichtiges Thema. 

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat die Stadt Kusel, aufgrund einer hohen Verkaufsflächenaus-
stattung die Aufgabe der Versorgungsfunktion als Mittelzentrum. Die anderen Ortsgemeinden weisen nur 
eine geringe bzw. gar keinen Einzelhandelsbesatz auf.  

In räumlicher Hinsicht konzentriert sich der Einzelhandel in der Stadt Kusel wie folgt: Der Einzelhandels-
besatz konzentriert sich im Wesentlichen auf die zentral liegende Bahnhofs- und Trierer Straße. Die Ein-
zelhandelsstruktur ist durch kleinteilige und inhabergeführte Fachgeschäfte geprägt, die das Angebot aus 
dem kurzfristigen, sowie langfristen Bedarf decken. Großfläche Einzelhandelsbetriebe konzentrieren sich 
auf dem östlichem Siedlungsrand, im westlichen Randbereich sowie im mordwestlichen Bereich. Weitere 
Einzelhandelslagen haben sich im Industriegebiet, im Fachmarktzentrum an der Lehnstraße sowie an den 
Bahnhofsarkaden angesiedelt.  

Außerhalb von Kusel ist nur in den Ortsgemeinden Rammelsbach und Altenglan ein Angebot von weiteren 
Einzelhandelsbetrieben vorhanden der überwiegend im kurzfristigen Bedarfsbereich liegt. In den übrigen 
Ortsgemeinden sind nur vereinzelt kleinteilige Einzelhandelsbetriebe vorzufinden. 

Aufgrund der historischen Altstadt in der Innenstadt von Kusel und des damit eingehenden fehlenden 
Flächenpotenzials, sind derzeit keine Entwicklungsmöglichkeiten erkennbar. Das östlich liegende Gewer-
begebiet, welches bereits durch großflächige Einzelhandelsbetriebe geprägt ist, hat Chancen zur Weiter-
entwicklung des Einzelhandels.  

Das Konzept hat folgende Ziele zur künftigen Einzelhandelsentwicklung in der Verbandsgemeinde entwi-
ckelt:  

¶ Sicherung und Ausbau der mittelzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Kusel und Sicherung 

des bestehenden attraktiven Einzelhandelsangebot 

¶ Sicherung und Stärkung der Frequenz der großen Lebensmittelmärkte, um eine Abwanderung 

der Kaufkraft in den Online-Handel zu vermeiden 

¶ Sicherung und Weiterentwicklung der verbrauchernahen Grundversorgung an wichtigen Nah-

versorgungsstandorten wie Rammelsbach und Altenglan 

Aus dem Standortkonzept der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan lässt sich die Abgrenzung der zentralen 
Versorgungsbereiche der Stadt Kusel entnehmen. 

Die genaue Abgrenzung lässt sich auf zwei Standortlagen aufteilen. 

¶ Der zentrale Versorgungsbereich ,,Innenstadt´´ im Stadtgebiet von Kusel   

¶ Der zentraler Versorgungsbereich ,,Ergänzung´´ im Mittelbereiches, bezogen auf den gesamten 

Landkreis Kusel-Altenglan  

 
62  Vgl. Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, GMA ς Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, Januar 2023 
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Abb. 22:  Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche in der Stadt Kusel62F

63 

Da beide jeweils unterschiedliche Versorgungsfunktionen erfüllen, können sie nur in Kombination den 
Versorgungsauftrag des Mittelzentrums Kusel erfüllen. 

Aufgrund des begrenzten Entwicklungspotenzials sollen keine neuen Einzelhandelslagen eröffnet werden. 
Im Hinblick auf die Untersuchungen und Analysen reichen die abgegrenzten zentralen Versorgungsberei-
che aus, um die in Kusel noch vorhandenen Potenziale umzusetzen. Das Ziel ist somit eine räumliche Kon-
zentration der Einzelhandelsbetriebe auf die bestehenden Lagen. 

3.2.3 Klimaschutzkonzept63F

64 

Für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan besteht das αIntegrierte Klimaschutzkonzeptά mit den Teil-
konzepten αKlimafreundliche Mobilitätά und αIntegrierte Wärmenutzungά ό5ŜȊŜƳōŜǊ нлмфύΦ Das Konzept 
soll die Verbandsgemeinde dabei unterstützen durch innovatives Management die lokalen Ressourcen 
nutzbar zu machen und damit einen regionalen Mehrwert zu schaffen.  

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan möchte in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Beitrag 
zur Zielerreichung leisten und lokale Verantwortung für die Landesziele übernehmen. 

Die Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes dienen als Umsetzungsvorbereitung und damit als Entschei-
dungsunterstützung zur Zielerreichung. Es wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, welcher eine Vielzahl 
von Maßnahmen beinhaltet, die sich in verschiedene Bereiche untergliedern. Die aus der Konzeptphase 
entwickelten Maßnahmen wurden priorisiert, können aber ergänzt und fortgeschrieben werden. Durch 
die Untersuchung der Wirkung von Einzelmaßnahmen können Aussagen zu Kosten, Personaleinsatz, Ein-
sparungen (Energie/CO2) etc. getroffen werden. Für diese Bottom-Up-Ebene ist es empfehlenswert Kenn-
zahlen nur überschlägig zu ermitteln, da eine detaillierte Betrachtung unter Umständen mit hohen Kosten 
ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎŜƛƴ ƪŀƴƴΦ {ƻ ƪǀƴƴŜƴ ŦǸǊ αƘŀǊǘŜάΣ ƳŜƛǎǘ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜΣ aŀǖƴŀƘƳŜƴ Ƴƛǘ ǿŜƴƛƎ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴŜƛƴǎŀǘȊ 
YŜƴƴȊŀƘƭŜƴ ƎŜōƛƭŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ .Ŝƛ αǿŜƛŎƘŜƴά aŀǖƴahmen (z. B. Informationskampagnen) können diese 
Faktoren nur schwer gemessen werden. Hier sollten leicht erfassbare Werte erhoben werden, um ein 

 
63  Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, GMA ς Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, Januar 2023, S. 42 
64  Vgl. Integriertes Klimaschutzkonzept, Teilkonzept klimafreundliche Mobilität, Teilkonzept integrierte Wärmenutzung, Verbandsgemeinde 

Kusel-Altenglan, Abschlussbericht, Dezember 2019 
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entsprechendes Controlling zu ermöglichen. 

Die Verbandsgemeinde zeigt mit der Erstellung dieses integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie der bei-
den Teilkonzepte, dass auch weiterhin ein starker Wille besteht, Natur und Klima zu schützen sowie regi-
onal wertschöpfende Maßnahmen umzusetzen. Die Verbandsgemeinde kann schon heute einen Großteil 
ihres Strombedarfs mit Erneuerbaren Energien decken. Allerdings bestehen weiterhin große Potenziale in 
den Sektoren Öffentlichkeitsarbeit, Mobilität und Wärmeversorgung. Aus diesem Grunde wurden die bei-
den TeilkonzŜǇǘŜ αLƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜ ²ŅǊƳŜƴǳǘȊǳƴƎ ƛƴ YƻƳƳǳƴŜƴά ǳƴŘ αYƭƛƳŀŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ YƻƳƳǳπ
ƴŜƴά ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ōŜŀǳŦǘǊŀƎǘΦ 5ƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŘŜǊ YƻƴȊŜǇǘŜ ƪǀƴƴŜƴ ŘŜǎǿŜƎŜƴ ƛƴ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƳ aŀǖŜ ŘŀȊǳ ōŜƛπ
tragen, einen gesamtheitlichen und wirtschaftlichen Fahrplan zum Klima- und Naturschutz aufzustellen, 
der darüber hinaus dazu beiträgt, die regionale Nahversorgung weiter zu verbessern. 

Bei der planerischen Umsetzung der Entwicklungsvorstellungen des FNP, also auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen wie der des Bebauungsplans, ist jeweils zu prüfen, inwieweit ein detailliertes Klimagutach-
ten für den jeweiligen Standort erarbeitet werden muss und inwiefern entsprechende Maßnahmen des 
vorliegenden Konzeptes innerhalb der nachgelagerten Planung miteinbezogen werden können. 

3.2.4 Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes 

Für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird derzeit ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzep-
tes erstellt. Zum aktuellen Zeitpunkt der Erarbeitung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 
liegen jedoch keine Ergebnisse vor, sodass eine Einarbeitung des Konzeptes derzeit nicht möglich ist. Die 
zukünftigen Ergebnisse des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepteses sollen bei der weiteren Pla-
nung berücksichtigt werden. 

3.2.5 Tourismuskonzept64F

65 

Zur Weiterentwicklung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wurde im Jahr 2022 ein 
YƻƴȊŜǇǘ α¢ƻǳǊƛǎƳǳǎ ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜ YǳǎŜƭ-!ƭǘŜƴƎƭŀƴά ŜǊǎǘŜƭƭǘΦ  

Das Konzept nennt die gemeinsam zu verfolgenden Ziele und beschreibt zukünftige touristische Kernthe-
men, konkret abgeleitete Projekte sowie Maßnahmen.  

Handlungsbedarf sieht das Konzept bei der Weiterentwicklung des touristischen Potenzials und der An-
passung der aktuellen und künftigen Gegebenheiten. Die Ziele des Tourismuskonzeptes sind die folgen-
den: 

Á Der Tourismus ist als Wirtschaftszweig weiterzuentwickeln und soll dabei den Arbeitsmarkt und 
die Einkommensstruktur positiv beeinflussen. 

Á Die charakteristische Mittelgebirgslandschaft des Pfälzer Berglands ist als Grundlage des Touris-
mus als Erholungslandschaft zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 

Á Die schon entwickelte Stärke des Wandertourismus soll weiter ausgebaut werden mit weiteren 
Wanderwegen, attraktiven Erlebnis- und Erholungsmöglichkeiten. 

Á Erlebnis- und naturorientierte Sportveranstaltungen gilt es zu unterstützen und ggf. weiterzuent-
wickeln. 

Á Die grundlegende touristische Infrastruktur, z.B. Schwimmbäder, Übernachtungsmöglichkeiten, 
Ferienwohnungen, etc. gilt es weiter auszubauen und zu entfalten. 

Bei der planerischen Umsetzung der Entwicklungsvorstellungen des FNP, also auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen wie der des Bebauungsplans, ist jeweils zu prüfen, inwieweit entsprechende Ziele und Maß-
nahmen des vorliegenden Konzeptes innerhalb der nachgelagerten Planung betroffen sind und miteinbe-
zogen werden können. 

3.3 Bedeutung der Innenentwicklung 

Die städtebauliche Strategie der Innenentwicklung hat das Ziel, den zukünftigen Flächenbedarf durch die 

 
65  Vgl. Konzept Tourismus in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Wanderregion Remigiusland Kusel-Altenglan und Verbandsgemeinde-

Verwaltung Kusel-Altenglan, Mai 2022 
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Nutzung von innerörtlichen, bereits erschlossenen Flächen zu decken. Neue Flächen im Außenbereich sol-
len geschont werden. Flächenrecycling und verstärkte Innenentwicklung sind in der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie als Kernelemente zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ausgewiesen. 

Allerdings ist Innenentwicklung auch und vor allem im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel 
zu sehen. Die demografische Entwicklung im Zusammenhang mit einer Überalterung und einem sich in 
vielen Ortsgemeinden abzeichnenden Bevölkerungsrückgang führt zu einer zeitversetzten Veränderung 
von Haushaltszahlen und -strukturen. Auch wenn ein Mangel an Wohnraum besteht, so wird mittel- bis 
langfristig eine sich verändernde und sinkende Nachfrage nach Bauland und Wohnraum den Markt be-
stimmen. Diese Entwicklung wird erst allmählich spürbar und die wesentlichen Auswirkungen dann in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren eintreten. Der demographische Wandel wird sich aber nicht nur quantitativ 
auswirken. Vielmehr wird sich die Nachfrage nach Infrastrukturen, angepassten Wohnraum usw. verän-
dern.  

Kommunale Bodenpolitik erfolgt oft unter Wachstumsbedingungen, die in erster Linie darauf abzielen 
Bauland auf der grünen Wiese bereit zu stellen. Die in vielen Gemeinden bereits eingetretenen oder sich 
abzeichnenden Stagnations- und Schrumpfungsprozesse bergen somit die Gefahr eines selbst produzier-
ten Angebotsüberhangs und in der Folge entsteht ggf. Leerstand und Immobilienentwertung. Dies trifft 
oft vor allem die Ortskerne mit der Folge von Verödung und im schlimmsten Fall Verfall und Attraktivi-
tätsverlust. Zudem steigen bei abnehmender Einwohnerzahl und zunehmenden Leerständen die Pro-
Kopf-Kosten für die Unterhaltung von (technischer) Infrastruktur. 

Im Rahmen der Innenentwicklung kommt deshalb dem Schutz und der Weiterentwicklung der Ortskerne 
eine hohe Bedeutung zu. Dabei geht es nicht nur um Instandhaltung oder -setzung vorhandener Gebäude, 
sondern auch um die Integration von Neubauten für neue Bedürfnisse in gewachsene Strukturen. Es geht 
um die Berücksichtigung des Agrarstrukturwandels mit Nutzungsaufgabe von landwirtschaftlichen Gebäu-
den und deren (Teil-)Leerstand und um die Erhaltung von lebendigen, nutzungsgemischten Wohn- und 
Versorgungstandorten. Zudem wird es notwendig bestehende Baugebiete im Blick zu behalten, z.B. 
Wohn- und Gewerbeflächen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Denn oft fehlt z.B. im ge-
werblichen Bereich die Nachfolge. Weiterhin sollte vor allem künftiger Bedarf auf innerstädtischen Brach-
flächen oder auf noch vorhandenen Potenzialen umgesetzt werden. 

Nur, wenn die Innenentwicklung nicht ausreicht, um eine starke Baulandnachfrage zu befriedigen, kann 
die Siedlungsfläche erweitert werden. Allerdings sollten dabei keine neuen Siedlungskerne im Außenbe-
reich geschaffen werden, sondern Lücken zwischen vorhandenen Siedlungsgebieten geschlossen oder be-
stehende Baugebiete abgerundet werden. 

Die Innenentwicklung erfordert aber unter den künftigen Rahmenbedingungen mehr als bauliche und ge-
stalterische Ansätze und macht im Sinne eines Umbaus und einer Anpassung an veränderte Anforderun-
gen die Berücksichtigung aller wesentlichen strukturellen Veränderungen und Funktionen notwendig. 
Veränderte Ansprüche an Wohn-, Arbeits- und Versorgungsformen sowie immobilienwirtschaftliche Zu-
sammenhänge sind zu berücksichtigen. 

Die Entwicklung im Bestand ist in der Regel schwierig, weil kleinteiliger, arbeitsaufwändiger und mühe-
voller als die Bereitstellung von neuen Baugebieten am Siedlungsrand. Oft ist Innenentwicklung nur lang-
fristig umsetzbar. Umso mehr erfordert dies eine klare Linie und die Notwendigkeit, die ansässige Bevöl-
kerung auf diesem Weg mitzunehmen. Neben der Frage der Verfügbarkeit hängen Strategien zur Mobili-
sierung von Innenentwicklungspotenzialen sehr stark von den strukturellen Rahmenbedingungen sowie 
der Bevölkerungs- und insbesondere Nachfragesituation der jeweiligen Gemeinde ab. 

Für erfolgreiche Innenentwicklung gibt es kein Patentrezept, vielmehr müssen je nach Ausgangslage pass-
genaue Strategien eingesetzt werden. 

Aber Innenentwicklung erfordert in der Regel eine intensive Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Ak-
teure. Sie ist ein Zusammenspiel der kommunalen Vertreter mit Eigentümern, lokaler Zivilgesellschaft, 
lokaler Wirtschaft und Bewohnern. Dies umfasst die gemeinsame Verständigung über die ortspezifischen 
strategischen Ziele zur Innenentwicklung, die Anwendung passfähiger planerischer Instrumente, die ziel-
gruppengerechte Kommunikation der Innenentwicklungsstrategie sowie die Aktivierung der notwendigen 
Ressourcen für die Umsetzung. Innenentwicklung bedarf integrierter Herangehensweisen sowie des 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/a?tag=Auenbereich#alphabar
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html?__site=Nachhaltigkeit
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Aufbaus von Kooperationsstrukturen, die die Einbindung der unterschiedlichen lokalen Akteure, die Mo-
bilisierung ihrer Ressourcen und das Aushandeln verschiedener Interessen ermöglichen.65F

66 

Instrumente der Innenentwicklung sind neben den formellen bauplanungsrechtlichen Instrumenten (z.B. 
Bebauungspläne gem. § 13a BauGB) auch die Maßnahmen (StädtebauförderungΥ ȊΦ.Φ tǊƻƎǊŀƳƳ αYƭŜƛƴŜǊŜ 
Städte und Gemeinden ς überörtliche) und Instrumente des besonderen Städtebaurechts (Baugebote, 
Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote u.ä.). Auch informelle Instrumente, wie die Dorferneue-
rung, können zum Einsatz kommen. 

3.4 Flächenmanagement 

3.4.1 Rahmenbedingungen Flächenmanagement 

Die Quantifizierung der Ausweisung von Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen erfolgt über die 
Bestimmung von Bedarfs- und Schwellenwerten. 

Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem unter Berücksichtigung der mittleren Variante der Bevölke-
rungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ermittelten Bedarfs, abzüglich so-
wohl des Innen- als auch des Außenpotenzials gem. Raum+Monitor Rheinland-Pfalz (Bedarfswert ς Po-
tenzialwert) zum Zeitpunkt der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. Dabei werden jeweils Wohn-
bauflächen zu 100 % und gemischte Bauflächen zu 50 % angerechnet. 

 

Die konkrete Bestimmung der Bedarfswerte erfolgt anhand der Unterscheidung zwischen Gemeinden mit 
Eigenentwicklung und Gemeinden, die die Funktion Wohnen verstärkt entwickeln sollen ς W-Gemeinden.  

Im Rahmen des Flächenmanagements wurden folgende Aspekte berücksichtigt:  

Á Bedarfswert (zukünftiger Bedarf): Wohnbauflächenprognose (vorgegeben durch die Planungsgemein-
schaft Westpfalz) 

Á Vorhandene Potentiale: landesweites Monitoring-Programm Raum+. Es erfolgte eine Überprüfung al-
ler Potentiale und darauf aufbauend die Aktualisierung der Datenbank  

Á Überprüfung der bisher ausgewiesenen Flächen im Bestand auf ihre Zukunftsfähigkeit, Umsetzbar-
keit, Erforderlichkeit 

Á Festlegung der Schwellenwerte für die Wohnbaulandausweisung 

Á Begründung der Ausweisung von neuen Flächenbedarfen unter Beachtung der Funktionszuweisungen 
durch den Regionalplan 

3.4.2 Gemeindefunktionen 

Insgesamt fünf Ortsgemeinden wurde die besondere Funktionszuweisung Wohnen zugewiesen. Somit 
können sich diese Ortsgemeinden über den Eigenbedarf hinaus entwickeln. Alle anderen Gemeinden der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind Eigenentwicklungsgemeinden. 

Gemeinden mit Zentralörtlicher Funktion/W-Funktion: 

Á Altenglan Á Kusel Á Rammelsbach 
Á Theisbergstegen Á Ulmet  

Gemeinden, die auf Eigenentwicklung beschränkt sind: 

Á Albessen Á Haschbach am Á Pfeffelbach 

 
66  Strategien der Innenentwicklung, Lebendige und nutzungsgemischte Wohn- und Versorgungsstandorte in kleineren Städten und Gemein-

den Eine Arbeitshilfe, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 
Dez. 2019 
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Remigiusberg 
Á Bedesbach Á Herchweiler Á Rathsweiler 
Á Blaubach Á Horschbach Á Reichweiler 
Á Bosenbach Á Konken Á Ruthweiler 
Á Dennweiler-Frohn-

bach 
Á Körborn Á Rutsweiler am Glan 

Á Ehweiler Á Neunkirchen am Potz-
berg 

Á Schellweiler 

Á Elzweiler Á Niederalben Á Selchenbach 
Á Erdesbach Á Niederstaufenbach Á Thallichtenberg 
Á Etschberg Á Oberalben Á Welchweiler 
Á Föckelberg Á Oberstaufenbach  

Der Regionalplan Westpfalz weist in der 3. Teilfortschreibung von 2018 der Verbandsgemeinde Kusel-
Altenglan bis ins Jahr 2030 insgesamt 35,6 ha (Bedarfswert) an Wohnbauflächenbedarf zu. 

Die Ermittlung des Flächenbedarfs erfolgt nach folgenden Parametern: 

Á Bevölkerungszahlen: Prognosedaten von der Sechsten regionalisierten Bevölkerungsvorausberech-
nung (Basisjahr 2020) 

Á Errechneter Bedarf:  

ü Gemeinden mit W-Funktion: 3,2 Wohneinheiten pro 1000 EW und Jahr 
ü Gemeinden mit Eigenentwicklung: 2,0 Wohneinheiten je 1000 EW und Jahr  

Á Dichtewerte, die sich entsprechend der Gemeindefunktion unterscheiden:  

ü Gemeinden mit der Funktion W: 20 Wohneinheiten/ha  
ü Ortsgemeinden mit Eigenentwicklung: 15 Wohneinheiten/ha  

Á Planungshorizont: 12 Jahre (2035) 

3.4.3 Aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung (Jan. 2024) 

Seit Inkrafttreten des Regionalen Raumordnungsplanes wurde die Statistischen Bevölkerungsvorausbe-
rechnung aktualisiert. Zugrunde liegen demnach folgenden Bevölkerungszahlen mit Bevölkerungsstand 
31.12.2020 und die Prognosedaten von 2040 (6. kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für ver-
bandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden, Basisjahr 2020, Landkreis Kusel). 

Ortsgemeinde Einwohner mit Stand vom 
31.12.2020 

Verteilung in % Prognosezahlen 2040 (6. 
kleinteilige Bevölkerungs-

vorausberechnung 

Albessen 137 0,6 137 

Altenglan 2.671 11,6 2.678 

Bedesbach 764 3,3 766 

Blaubach 386 1,7 387 

Bosenbach 673 2,9 675 

Dennweiler-Frohnbach 269 1,2 270 

Ehweiler 163 0,7 163 

Elzweiler 127 0,5 127 

Erdesbach 582 2,5 583 

Etschberg 657 2,8 659 

Föckelberg 369 1,6 370 

Haschbach am Remigiusberg 663 2,9 665 

Herchweiler 496 2,1 497 

Horschbach 230 1,0 231 

Konken 830 3,6 832 

Körborn 348 1,5 349 

Kusel, Stadt 5.566 24,1 5.580 

Neunkirchen am Potzberg 406 1,8 407 

Niederalben 314 1,4 315 

Niederstaufenbach 271 1,2 272 

Oberalben 222 1,0 223 
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Oberstaufenbach 284 1,2 285 

Pfeffelbach 899 3,9 901 

Rammelsbach 1.461 6,3 1.465 

Rathsweiler 139 0,6 139 

Reichweiler 518 2,2 519 

Ruthweiler 453 2,0 454 

Rutsweiler am Glan 309 1,3 310 

Schellweiler 483 2,1 484 

Selchenbach 308 1,3 309 

Thallichtenberg 535 2,3 536 

Theisbergstegen 700 3,0 702 

Ulmet 685 3,0 687 

Welchweiler 194 0,8  

VG-Gesamt 23.112 100 23.170 

Abb. 23 Bevölkerungsprognose66F

67 

3.4.4 Bedarfsprognose 

Für die einzelnen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde ergeben sich gem. Regionalplan die folgenden 
Rechnungen67F

68. Die Ergebnisse stellen jeweils die Bruttobaufläche dar. 

  

 
67  Eigene Berechnung auf Grundlage der fünften kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für verbandsfreie Gemeinden und Verbands-

gemeinden (Basisjahr 2017), Ergebnisse für den Landkreis Kusel, Statistisches Landesamtes Rheinland-Pfalz, verteilt auf die Ortsgemeinden 
entsprechend der prozentualen Ausgangsverteilung 

68  Vgl.: Beispielrechnung, Planungsgemeinschaft Westpfalz: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV, 08/2012, Kap.II.1.3, S. 22 
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Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion / W-Funktion: 
(((Einwohnerzahl im Jahr 2035/1000) x 3,2 WE)) x Anzahl der Jahre) / 20 WE pro ha 

Gemeinden, die auf Eigenentwicklung beschränkt sind: 
(((Einwohnerzahl im Jahr 2035/1000) x 2,0 WE)) x Anzahl der Jahre) / 15 WE pro ha 

Bedarfswerte der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan: 

Ortsgemeinde Bedarfswert 
gem. Vorgabe durch die 

Regionalplanung68F

69 

Albessen 0,22 

Altenglan 5,15 

Bedesbach 1,23 

Blaubach 0,62 

Bosenbach 1,08 

Dennweiler-Frohnbach 0,43 

Ehweiler 0,26 

Elzweiler 0,20 

Erdesbach 0,93 

Etschberg 1,05 

Föckelberg 0,59 

Haschbach am Remigiusberg 1,06 

Herchweiler 0,80 

Horschbach 0,37 

Konken 1,33 

Körborn 0,56 

Kusel, Stadt 10,72 

Neunkirchen am Potzberg 0,65 

Niederalben 0,50 

Niederstaufenbach 0,44 

Oberalben 0,36 

Oberstaufenbach 0,46 

Pfeffelbach 1,44 

Rammelsbach 2,81 

Rathsweiler 0,22 

Reichweiler 0,83 

Ruthweiler 0,73 

Rutsweiler am Glan 0,50 

Schellweiler 0,78 

Selchenbach 0,49 

Thallichtenberg 0,86 

Theisbergstegen 1,35 

Ulmet 1,32 

Welchweiler 0,31 

VG Gesamt 40,65 

Abb. 24: Bedarfswerte für die einzelnen Ortsgemeinden 

3.4.5 Flächenpotenziale Wohn- und gemischte Bauflächen - Raum+Monitor 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan liegt 
ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ α±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜƴ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎά Ŝƛƴ ȊŜƴǘǊŀƭŜǊ !ǎǇŜƪǘ ŀǳŦ ŘŜǊ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der zukünftigen baulichen Entwicklung der einzelnen Ortsge-
meinden. Neben der Beurteilung der grundsätzlichen Eignungen von Flächen zur Entwicklung im bisher 
unbebauten Außenbereich werden nicht zuletzt unter dem Aspekt des demografischen Wandels und dem 
Gebot der Reduzierung des Flächenverbrauchs auch die Potenziale für die Innenentwicklung in den ein-
zelnen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan überprüft.  

Das Programm Raum+ Monitor erfasst die Flächenreserven (für Wohnen und Gewerbe) auf der Basis der 

 
69  Quelle: Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW): Tabelle vom 09.10.2023 
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Darstellungen des rechtswirksamen FNPs. Erfasst werden dabei getrennt Baulücken unter 2000 m², In-
nenpotentiale über 2000 m² sowie als Bauflächen dargestellte aber bislang nicht in Anspruch genommene 
Reserven im Außenbereich. 

Die hier erfassten Potentiale sind in ihrer Gesamtheit zunächst grundsätzlich auf die Möglichkeit ihrer 
tatsächlichen Nutz- und Aktivierbarkeit für die gemeindliche Entwicklung zu prüfen, um die tatsächlich 
vorhandenen Entwicklungspotentiale zu ermitteln. 

Flächenreserven innerhalb des Siedlungskörpers (Raum+) 

Insbesondere vor dem Hintergrund der quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜƴ ƛǎǘ Ŝǎ ǳƴŀōŘƛƴƎōŀǊΣ Řŀǎ tǊƛƴȊƛǇ αLƴƴŜƴ- ǾƻǊ !ǳǖŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƪƻƴǎŜǉǳŜƴǘ Ȋǳ 
verfolgen. Dabei werden vor allem die Potentialflächen über 2.000m² im Rahmen der FNP-Fortschreibung 
näher betrachtet. 

Flächenreserven außerhalb des Siedlungskörpers (Raum+) 

Trotz der zunehmenden Wichtigkeit der Aktivierung innerörtlicher Siedlungsflächenpotentiale müssen 
auch mögliche Flächen für Siedlungserweiterungen im unbebauten Außenbereich in die Betrachtung ein-
gebracht werden. 

Ein Abgleich zwischen den zur Verfügung stehenden Optionen, Baugebiete auszuweisen, den Vorgaben 
der übergeordneten Planungen sowie dem ermittelten Wohnbauflächenbedarf auf Gemeinde- bzw. Ver-
bandsgemeindeebene ist Grundlage dieser Betrachtung.  

Folgende Potentiale Wohnen/ Mischbaufläche bestehen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan: 

Ortsgemeinde Potenzialwert 
gem. Raum + Monitor69F

70 

Albessen 0,21 
Altenglan 5,46 
Bedesbach 0,87 
Blaubach 0,52 
Bosenbach 0,80 
Dennweiler-Frohnbach 0,60 
Ehweiler 0,94 
Elzweiler 0,44 
Erdesbach 0,70 
Etschberg 0,62 
Föckelberg 0,00 
Haschbach am Remigiusberg 1,04 
Herchweiler 0,59 
Horschbach 0,88 
Konken 0,70 
Körborn 0,90 
Kusel, Stadt 9,36 
Neunkirchen am Potzberg 1,10 
Niederalben 0,99 
Niederstaufenbach 0,44 
Oberalben 0,00 
Oberstaufenbach 0,00 
Pfeffelbach 1,46 
Rammelsbach 1,13 
Rathsweiler 0,36 
Reichweiler 0,40 
Ruthweiler 0,60 
Rutsweiler am Glan 0,77 
Schellweiler 0,73 
Selchenbach 0,59 
Thallichtenberg 0,77 

 
70  Quelle: Raum+ Monitor, Gebiet VG Kusel-Altenglan: Stand 05/2024 
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Theisbergstegen 1,10 
Ulmet 1,04 
Welchweiler 0,31 
VG Gesamt 36,41 

Abb. 25: Potenzialwerte der einzelnen Ortsgemeinden (Stand 05/2024) 

3.4.6 Flächenpotenziale gewerbliche Bauflächen 

Für die gewerbliche Nutzung gibt der Raumordnungsplan keine Schwellenwerte vor, sondern trifft ledig-
lich die Aussage, dass in Gemeinden mit der besonderen Funktionszuweisung Gewerbe eine entspre-
chende Flächenvorhaltung durch die Bauleitplanung gewährleistet werden soll. In Gemeinden ohne Funk-
tionszuweisung ist eine gewerbliche Entwicklung und entsprechende Flächenbevorratung ausschließlich 
im Rahmen der örtlichen Eigenentwicklung zulässig. 

Die Flächenpotenziale für gewerbliche Bauflächen werden innerhalb des Flächenmanagements jedoch 
nicht mit einberechnet, da bei der Berechnung der Bedarfs- und Schwellenwerte nur die Ausweisungen 
von Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen berücksichtigt werden. Dargestellt werden die gewerb-
lichen Flächenpotenziale dennoch.  

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind den Ortsgemeinden Altenglan und Rammelsbach sowie 
der Stadt Kusel die besondere Funktion Gewerbeschwerpunkt zugewiesen. Hier können Gewerbeflächen 
über den Eigenbedarf hinaus entwickelt werden. Die übrigen Gemeinden haben keine besondere Funkti-
onszuweisung Gewerbe. 

Die gewerbliche Entwicklung der Verbandsgemeinde soll sich auch in Zukunft auf die Schwerpunktge-
meinden konzentrieren. Vereinzelt finden sich verschiedene Ortsgemeinden zusammen, um größere ge-
werbliche Flächen entwickeln zu können, welche über den Eigenbedarf hinausgehen. Die Ortsgemeinden 
Schellweiler und Ehweiler streben eine Entwicklung solcher Gewerbeflächen über ihre Ortsgemeinde-
grenzen hinaus an.  

α.Ŝƛ ŘŜǊ !ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǿŜǊōŜŦƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦǎ ǘǊƛǘǘ ŘƛŜ tǊƻōƭŜƳŀǘƛƪ ŀǳŦΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜ CƭŅŎƘŜƴōŜπ
darf von verschiedenen, nicht exakt zu beschreibenden Einflussgrößen bestimmt ist. Neben den konjunk-
turellen und branchenspezifischen Größen ist der Flächenbedarf insbesondere von der Entwicklung der 
Produktionstechniken abhängig. Tendenziell lassen höhere Flexibilitätsanforderungen an die Betriebsstät-
ten, vermehrte Produktdifferenzierungen, die Abnahme der Fertigungstiefe, der Mehrbedarf an produk-
tionsbezogenen Dienstleistungen (Peripherie- und Tertiärfunktionen) und die fortschreitende Automati-
sierung einen höheren Flächenbedarf erwarten. Begrenzend können dagegen die Miniaturisierung von 
Produkten, die Zunahme der Leistungsfähigkeit von Produktionsanlagen, verstärkter Schichtbetrieb zur 
Verlängerung der Laufzeit kapitalintensiver Anlagen sowie Hochregaltechnik und der Mehretagenbau von 
tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎŀƴƭŀƎŜƴ ǿƛǊƪŜƴΦά 70F71 

Dementsprechend ist eine Abschätzung des künftigen Gewerbeflächenbedarfs schwierig und beruht vor 
allem auf Erfahrungswerten sowie der bestehenden Nachfragesituation.  

Insgesamt bestehen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zum Zeitpunkt der Überprüfung der 
Raum+-Daten (Januar 2024) ca. 23,68 ha Gewerbeflächenpotenziale im Außenbereich. Die Stadt Kusel, 
welche auch den Gewerbeschwerpunkt zugewiesen bekommen hat, besitzt den größten Anteil der Po-
tenzialflächen (ca. 20,12 ha). Die Ortsgemeinden Rammelsbach und Reichweiler besitzen ebenfalls Poten-
zialflächen mit einer Größe über 2 ha. Weitere kleinere gewerbliche Potenzialflächen mit einer Größe 
unter 2 ha liegen in den Ortsgemeinden Theisbergstegen, Haschbach, Altenglan und Ehweiler. 

Gewerbliche Innenentwicklungspotenziale bestehen innerhalb der Verbandsgemeinde in den Ortsge-
meinden Ulmet, Konken, Altenglan und Rammelsbach. Insgesamt handelt es sich um ca. 4,44 ha, jedoch 
sind diese Potenziale überwiegend durch Eigentümer blockiert. Lediglich ca. 0,42 ha in der Ortsgemeinde 
Ulmet sind nicht blockiert. 

 
71  Vgl. Koppitz/ Schwarting: Der Flächennutzungsplan in der kommunalen Praxis, 2005, S. 104 
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3.4.7 Ergebnis des Flächenmanagements Wohn- und gemischte Bauflächen 

Die Betrachtung und Gegenüberstellung der bisherigen Berechnung sowie der bestehenden Potentiale 
und der Überprüfung der geplanten Neuausweisungen sowie der nicht genutzten Bestandsausweisungen 
ergibt folgendes Ergebnis: 

Ortsgemeinde
Potenzialwert           

gem. Kriterien Datenbank 

Raum+Monitor

Bedarfswert gem. 

Vorgabe durch die 

Regionalplanung

Schwellenwert               
gem. Z 32 LEP IV i.V.m. Z ... ROP 

é

Albessen 0,21 0,22 0,01

Altenglan 5,46 5,15 -0,31

Bedesbach 0,87 1,23 0,36

Blaubach 0,52 0,62 0,10

Bosenbach 0,80 1,08 0,28

Dennweiler-Frohnbach 0,60 0,43 -0,17

Ehweiler 0,94 0,26 -0,68

Elzweiler 0,44 0,20 -0,24

Erdesbach 0,70 0,93 0,23

Etschberg 0,62 1,05 0,44

Föckelberg 0,00 0,59 0,59

Haschbach 1,04 1,06 0,02

Herchweiler 0,59 0,80 0,21

Horschbach 0,82 0,37 -0,45

Körborn 0,70 0,56 -0,14

Konken 0,90 1,33 0,43

Kusel, St. 9,36 10,72 1,36

Neunkirchen 1,10 0,65 -0,45

Niederalben 0,99 0,50 -0,49

Niederstaufenbach 0,44 0,44 0,00

Oberalben 0,00 0,36 0,36

Oberstaufenbach 0,00 0,46 0,46

Pfeffelbach 1,37 1,44 0,07

Rammelsbach 1,13 2,81 1,68

Rathsweiler 0,36 0,22 -0,14

Reichweiler 0,40 0,83 0,43

Ruthweiler 0,60 0,73 0,13

Rutsweiler 0,77 0,50 -0,27

Schellweiler 0,73 0,78 0,05

Selchenbach 0,59 0,49 -0,10

Thallichtenberg 0,77 0,86 0,09

Theisbergstegen 1,10 1,35 0,25

Ulmet 1,04 1,32 0,28

Welchweiler 0,31 0,31 0,00

VG 36,26 40,65 4,39

+ eingehalten

 - überschritten

nach Aktualisierung Raum+

 

Tabelle 14: Ergebnis Flächenmanagement (Stand 05/2024) 

Die detaillierte Übersicht des Flächenmanagements für alle Ortsgemeinden befindet sich im Anhang. 

Letztendlich verbleibt nach Flächenrücknahmen und der Darstellung der Neuausweisungen von Wohn- 
und gemischten Bauflächen ein möglicher Umfang für Neuausweisungen von ca. 4,39 ha für die gesamte 
VG Kusel-Altenglan. 

Die Ausweisungen im Einzelnen sind in der Planzeichnung gekennzeichnet und unter Kapitel 4 α9ǊƭŅǳǘŜπ
ǊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴά der Begründung beschrieben.  
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4 ERLÄUTERUNGEN DER FLÄCHENÄNDERUNGEN 

Vorrangige städtebauliche Kernaussagen ist die Darstellung der unterschiedlichen Bauflächen, bei denen 
unterschieden wird zwischen: 

Á Wohnbauflächen 

Als Wohnbauflächen werden diejenigen Gebiete im Flächennutzungsplan dargestellt, in denen funktional 
die Wohnnutzung im Vordergrund steht. Konkret sind das alle Gebiete, die im Sinne der Baunutzungsver-
ordnung als Wohngebiete zu bezeichnen sind, also Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO), reine Wohnge-
biete (§ 3 BauNVO), allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) und besondere Wohngebiete (§ 5 BauNVO). 
Dementsprechend fallen auch Gebiete unter diese Bezeichnung, in denen außer dem Wohnen in gewis-
sem Umfang zusätzliche Funktionen, Einrichtungen und Anlagen zulässig sind, die dem Wohnen dienen 
und von denen keine Störungen ausgehen.  

Á Gemischte Bauflächen 

Unter den Begriff der gemischten Bauflächen (M) fallen diejenigen Siedlungsbereiche, die zu annähernd 
gleichen Anteilen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen 
funktional ergänzen und nicht wesentlich stören. Darunter fallen Dorfgebiete (§5 BauNVO), Mischgebiete 
(§6 Bau NVO) und Kerngebiete (§7 BauNVO). 

In diesen Bereichen, die zumeist die funktionalen und geographischen Siedlungskerne umfassen, ist eine 
verträgliche Mischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgung erwünscht ς zum einen um le-
bendige Ortsmittelpunkte zu erhalten, aber auch um Funktionszusammenhängen Rechnung zu tragen, die 
leichte Erreichbarkeit wichtiger Infrastruktureinrichtungen zu gewährleisten und so Entfernungen und 
Verkehrsaufkommen zu reduzieren.  

Insbesondere in ländlichen Gemeinden spielen gerade auch die Dorfgebiete eine entscheidende Rolle, die 
neben dem Erhalt der Nahversorgung und kleinerer Gewerbebetriebe vor allem auch den Fortbestand 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe innerhalb der bebauten Ortslagen sicherstellen. 

Á Gewerbliche Bauflächen 

Gewerbliche Bauflächen im Sinne der Baunutzungsverordnung sind Gewerbegebiete (§8 BauNVO) sowie 
Industriegebiete (§9 BauNVO). Sie dienen der Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben. 

Á Sonderbauflächen 

Entsprechend § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 Bau NVO in Verbindung mit § 11 Bau NVO sind für die Unterbringung von 
Nutzungen, die aus funktionalen Gründen in keinem der übrigen Gebietstypen verwirklicht werden kön-
nen, Sonderbauflächen mit ihrer Zweckbestimmung im Flächennutzungsplan darzustellen. 

Á Flächen für den Gemeinbedarf 

Im Flächennutzungsplan können Flächen für Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs dargestellt 
werden. Darunter fallen Schulen, öffentliche Verwaltungen, Kirchen und kirchlichen, kulturellen, gesund-
heitlichen, sozialen oder sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, sowie Stützpunkte 
der Feuerwehr. 

Á Sonstige Flächen 

Weiterhin werden Flächen für sonstige Nutzungen dargestellt wie z.B. Grünflächen mit besonderer Zweck-
bestimmung. 

Darüber trifft der Flächennutzungsplan Aussagen hinsichtlich der Freiflächen sowie der Infrastruktur und 
enthält darüber hinaus nachrichtliche Übernahmen aus verschiedenen Fachplanungen. 

Des Weiteren werden im Rahmen der Erarbeitung der Fortschreibung verschiedene redaktionelle Ände-
rungen (z.B. Änderungen durch LANIS-Vorgaben, Einfügen von Plansignets) sowie zwischenzeitlich er-
folgte FNP- Änderungen aufgenommen. 

Nachfolgend werden für die jeweiligen Ortsgemeinden die vorgenommenen Flächenänderungen darge-
stellt und gekennzeichnet. Nicht dargestellt werden Änderungen, die sich durch die Digitalisierung und 
Anpassung an aktuelle Katastergrundlagen ergeben haben bzw. solche die lediglich eine Anpassung an die 
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tatsächliche Situation darstellen. 

Als Änderungen (Ä) werden Flächen gekennzeichnet, für die in verschiedenen Ortsgemeinden Bebau-
ungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt wurden und die zwischenzeitlich rechtskräftig gewor-
den sind. Sofern die rechtsverbindlichen Bebauungspläne hinsichtlich der festgesetzten Nutzung im Flä-
chennutzungsplan abweichen, wurde der Flächennutzungsplan im Wege einer Berichtigung gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.  

Des Weiteren werden sämtliche Flächen, die neu ausgewiesen werden (N) dargestellt und entsprechend 
gekennzeichnet. Ebenfalls sind alle Rücknahmen von Bauflächen (R) dargestellt.  

Die Auswahl der neu dargestellten Flächen (N) beruht auf einer Abwägung unterschiedlicher Belange 
(Alternativenprüfung), welche im Vorfeld durch Gespräche mit den Ortsgemeinden sowie verschiede-
nen Prüfungen durchgeführt wurde. Dabei spielen insbesondere Erschließungsmöglichkeiten, Topogra-
fie, städtebauliche Einbindung, Umweltverträglichkeit, Eigentumsverhältnisse sowie Verfügbarkeit eine 
Rolle. 

Im Vorfeld der FNP-Gesamtfortschreibung wurde zudem eine Photovoltaik-Studie für die Verbandsge-
meinde Kusel-Altenglan durchgeführt. Hierbei wurden vorhandene Restriktionen und gesetzlichen Vor-
gaben bzgl. Freiflächenphotovoltaik-Anlagen berücksichtigt und innerhalb der Verbandsgemeinde ge-
prüft. In Absprache mit den Ortsgemeinden und unter Berücksichtigung dieser Restriktionen wurden 
die Ortsgemeinden auf ihre Eignung zur Ausweisung von FFPV-Flächen geprüft und mögliche FFPV-Flä-
chen identifiziert. 

4.1 Albessen 

4.1.1 Änderungen 

4.1.1.1 Fläche Ä 01/05 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Änderung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wind zu einer 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung FFPV/Wind von 2,71 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wind 

Aktueller Bestand 
Ackerfläche, vereinzelt Gehölzstrukturen entlang der nördlichen Flächengrenze 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Zweckbestimmung der Fläche wird angepasst, da sie Teil einer Fläche für 
Freiflächenphotovoltaik (Fläche N 01/04) werden soll. Dadurch soll die Kombi-
nation der Nutzungen Windenergie und Freiflächenphotovoltaik ermöglicht 
werden. Für die Fläche besteht bereits ein Bebauungsplanverfahren. 
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Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche, Vorranggebiet Landwirtschaft (ROP Westpfalz IV, inkl. Teil-
fortschreibungen) 

4.1.2 Flächenrücknahmen 

4.1.2.1 Flächen R 01/02 und R 01/03 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Rücknahme zweier gemischter Bauflächen von insg. 0,92 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Gemischte Bauflächen 

Aktueller Bestand 
01/03: Wiese mit vereinzelten Gehölzstrukturen, an der nördlichen Flächen-
grenze sowie im südwestlichen Bereich dichtere Strukturen 
01/02: Fläche mit sehr dichtem Gehölzbewuchs 

Beschreibung des Vorhabens 
In diesem Bereich wird keine zukünftige Entwicklung von Wohnbauflächen an-
gestrebt, da es sich um eine Bebauung in zweiter Reihe handelt. Zudem sind 
die Flächen, insbesondere die Fläche 01/02 sehr dicht mit Gehölzstrukturen 
bewachsen. Im Sinne einer zielorientierten Siedlungsentwicklung werden die 
Flächen zurückgenommen. 

 

Übergeordnete Planungen 
Siedlungsfläche Wohnen (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 
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4.1.3 Flächenneudarstellungen 

4.1.3.1 Fläche N 01/01 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung einer gemischten Baufläche von 0,42 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft 

Aktueller Bestand 
Ackerfläche und Wiese 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Neuausweisung ermöglicht in Verbindung mit der bestehenden Bebau-
ung die beidseitige Bebauung der Straße. Die Erschließung ist demnach be-
reits gegeben. Die Einhaltung der Schwellenwerte wird durch die Rücknah-
meflächen im Norden der Ortsgemeinde gewährleistet. 

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Eine Alternativenprüfung erfolgte in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsge-
meinden im Vorfeld der Flächenneuausweisungen.  

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen bis mittleren 

Konfliktpotential zu rechnen. 

Die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Umwelt-
bericht genauer erläutert.  
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4.1.3.2 Fläche N 01/04 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung FFPV 
von ca. 12,69 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft 

Aktueller Bestand 
Ackerfläche, vereinzelt Gehölzstrukturen entlang der Flächengrenzen 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Neuausweisung einer Fläche für FFPV steht im Sinne des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien. Die Umsetzung der Fläche wird in Kombination mit der 
Änderungsfläche 01/05 beabsichtigt. Für die Fläche besteht zudem bereits 
ein Bebauungsplanverfahren. 

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche, Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund (ROP Westpfalz 
IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Im Vorfeld wurde eine FFPV-Studie erarbeitet, die als Ergebnis potenzielle 
PV-Standorte darstellt. Diese Studie ist die Grundlage der Flächenausweisun-
gen. 

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Die Umweltauswirkungen werden in einem separaten Umweltbericht für die 
FFPV-Flächen nach derzeitigem Sachstand behandelt. 
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4.2 Altenglan 

4.2.1 Änderungen 

In der Ortsgemeinde werden keine Änderungen angestrebt. 

4.2.2 Flächenrücknahmen 

4.2.2.1 Fläche R 02/02 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Rücknahme einer gewerblichen Baufläche von 1,54 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Gewerbliche Baufläche 

Aktueller Bestand 
Wiese, Gehölzstrukturen 

Beschreibung des Vorhabens 
In diesem Bereich wird keine zukünftige Entwicklung von Gewerbeflächen an-
gestrebt. Die Fläche ist aufgrund der Nähe zum Glan als hochwassergefährdet 
einzustufen, weswegen sie sich für eine Bebauung als eher ungeeignet dar-
stellt. Innerhalb der Ortsgemeinde bestehen zudem weitere, noch ungenutzte 
gewerbliche Bauflächen, welche bei einem potentiellen Bedarf entwickelt wer-
den können. Im Sinne einer zielorientierten Siedlungsentwicklung wird die Flä-
che zurückgenommen. 

 

Übergeordnete Planungen 
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Landesweiter Biotopverbund (ROP West-
pfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 
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4.2.2.2 Fläche R 02/03 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Rücknahme einer Wohnbaufläche von 0,63 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Wohnbaufläche 

Aktueller Bestand 
Wiese, dichte Gehölzstrukturen 

Beschreibung des Vorhabens 
In diesem Bereich wird keine zukünftige Entwicklung angestrebt, da die Er-
schließung der Fläche nur schwierig umsetzbar ist. Die dichten Gehölzstruktu-
ren, von welchen die Fläche überwiegend betroffen ist, machen eine Bebauung 
der Fläche ebenfalls problematisch. Im Sinne einer zielorientieren Siedlungs-
entwicklung und zur Einhaltung der Schwellenwerte wird die Fläche zurückge-
nommen. 

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche, Sonstige Waldfläche (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschrei-
bungen) 

4.2.2.3 Fläche R 02/04 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 
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Ziel / Größe 
Rücknahme einer Wohnbaufläche von 0,37 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Wohnbaufläche 

Aktueller Bestand 
Wiese, Gehölzstrukturen im westlichen Bereich 

Beschreibung des Vorhabens 
In diesem Bereich wird keine zukünftige Entwicklung angestrebt, da die Fläche 
überwiegend von einem Biotop betroffen ist. Im Sinne einer zielorientieren 
Siedlungsentwicklung und zur Einhaltung der Schwellenwerte wird die Fläche 
zurückgenommen. 

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

4.2.2.4 Fläche R 02/05 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Rücknahme einer Wohnbaufläche von 1,60 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Wohnbaufläche 

Aktueller Bestand 
Wiese, vereinzelt Gehölzstrukturen, insbesondere im Bereich der westlichen 
Flächengrenze 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Ortsgemeinde strebt in diesem Bereich keine zukünftige Entwicklung an. 
Die Fläche ist überwiegend von einem Biotop betroffen, wodurch sich eine Be-
bauung als problematisch erweist. Eine Umsetzung der Fläche würde mit ho-
hen Kompensationsmaßnahmen einhergehen. Im Sinne einer zielorientieren 
Siedlungsentwicklung und zur Einhaltung der Schwellenwerte wird die Fläche 
zurückgenommen. 
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Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche, Siedlungsfläche Wohnen (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfort-
schreibungen) 

4.2.2.5 Flächen R 02/07 und R 02/08 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Rücknahme einer Wohnbaufläche von 3,70 ha und einer gemischten Bauflä-
che von 3,30 ha. 

Darstellung im wirksamen 
FNP 

Wohnbaufläche (02/07), Gemischte Bauflächen (02/08) 

Aktueller Bestand 
Ackerflächen, Wiese mit Gehölzstrukturen, Wirtschaftswege verlaufen durch 
die Flächen 

Beschreibung des Vorhabens 
In diesem Bereich wird keine zukünftige Entwicklung durch die Ortsgemeinde 
angestrebt. Die Erschließung der Flächen stellt sich als sehr schwierig dar, da 
die Flächen nicht unmittelbar an bestehende Siedlungsflächen angrenzen. Eine 
potenzielle Entwicklung der Flächen würde zudem das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen, da die Fläche inmitten der Offenlandschaft liegen und an 
keine bestehenden Siedlungen angrenzen. Im Sinne einer zielorientierten Sied-
lungsentwicklung und zur Einhaltung der Schwellenwerte werden die Flächen 
entsprechend zurückgenommen. 
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Übergeordnete Planungen 
Siedlungsfläche Wohnen (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

4.2.3 Flächenneudarstellungen 

4.2.3.1 Fläche N 02/01 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wohn-
mobilstellplatz, Freizeit von 0,33 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft, Grünfläche, Waldfläche 

Aktueller Bestand 
Nördlich Gehölzstrukturen, Fläche überwiegend bereits versiegelt, kleines 
Gebäude im nordöstlichen Bereich 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Entwicklung der Fläche für Wohnmobil-
stellplätze oder auch Camping-Stellplätze, da sich die Fläche aufgrund der 
Versiegelung und dem vorhandenen Gebäude als sehr geeignet darstellt. Um 
eine entsprechende Entwicklung der Fläche zu ermöglichen, soll sie zukünftig 
auch als solche dargestellt werden. 

 

Übergeordnete Planungen 
Keine Darstellung (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Eine Alternativenprüfung erfolgte in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsge-
meinden im Vorfeld der Flächenneuausweisungen.  

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen bis mittlerem 

Konfliktpotential zu rechnen. 

Die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Umwelt-
bericht genauer erläutert. 
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4.2.3.2 Fläche N 02/06 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz von 
0,31 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft 

Aktueller Bestand 
Wiese, Spielplatz 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Fläche wird bereits als Spielplatz genutzt. Zur Sicherung dieser Nutzung 
soll die Fläche entsprechend dargestellt werden. Sie grenzt an das Schulge-
lände sowie einen Fußballplatz.  

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche, Regionale Verbindung Schienennetz (ROP Westpfalz IV, 
inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Eine Alternativenprüfung erfolgte in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsge-
meinden im Vorfeld der Flächenneuausweisungen.  

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter nicht mit relevanten Konflikten zu 
rechnen, da die Nutzung bereits besteht. 
Die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Umwelt-
bericht genauer erläutert. 
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4.2.3.3 Fläche N 02/09 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Freizeit 
von 0,11 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft, Grünfläche, Waldfläche 

Aktueller Bestand 
Wiese, kleines Gebäude im nördlichen Bereich 

Beschreibung des Vorhabens 
Auf der Fläche besteht bereits ein kleines Gebäude sowie eine Boulebahn. 
Um diese Nutzung weiterhin zu sichern, soll die Fläche entsprechend darge-
stellt werden. Zudem beabsichtigt die Ortsgemeine die Nutzung für Wohn-
mobilstell- und Camping-Stellplätze. 

 

Übergeordnete Planungen 
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Landesweiter Biotopverbund (ROP 
Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Eine Alternativenprüfung erfolgte in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsge-
meinden im Vorfeld der Flächenneuausweisungen.  

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter von einem geringen bis mittlerem 

Konfliktpotential zu rechnen. 

Die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden im Umwelt-
bericht genauer erläutert. 



 Flächennutzungsplan 2035, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
Seite 79 Begründung der Gesamtfortschreibung 
 

WSW & Partner GmbH  -  Hertelsbrunnenring 20  -  67657 Kaiserslautern  - Tel. 0631/3423-0 - Fax 0631/3423-200 

4.2.3.4 Flächen N 02/10 und N 02/11 

  

wirksamer FNP 
geplante Darstellung 

Ziel / Größe 
Neuausweisung zweier Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung FFPV 
von ca. 2,88 ha und ca. 3,50 ha. 

Darstellung im wirksamen FNP 
Fläche für die Landwirtschaft 

Aktueller Bestand 
Ackerflächen, Wiese, vereinzelt Gehölzstrukturen entlang der Flächengren-
zen 

Beschreibung des Vorhabens 
Die Neuausweisung einer Fläche für FFPV steht im Sinne des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien. Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Ausweisung solcher 
Flächen. Aufgrund der räumlichen Nähe wäre eine kombinierte Entwicklung 
der beiden Flächen als sinnvoll anzusehen. 

 

Übergeordnete Planungen 
Sonstige Freifläche (ROP Westpfalz IV, inkl. Teilfortschreibungen) 

Standortalternativen 
Im Vorfeld wurde eine FFPV-Studie erarbeitet, die als Ergebnis potenzielle 
PV-Standorte darstellt. Diese Studie ist die Grundlage der Flächenausweisun-
gen. 

Konflikteinschätzung 
Umweltbericht 

Die Umweltauswirkungen werden in einem separaten Umweltbericht für die 
FFPV-Flächen nach derzeitigem Sachstand behandelt. 










































































































































































































































































































































































